Durch Einladung des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2025, bereitgestellt im
Internet unter www.neu-anspach.de am 12.12.2025 - veréffentlicht im Usinger Anzeiger vom 13.12.2025, waren
die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung unter Angabe der Stunde und des Ortes der Versammlung
sowie der Gegenstande der Beschlussfassung auf den 18.12.2025 zur Sitzung in das Birgerhaus im Ortsteil

der oOffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
vom Donnerstag, den 18.12.2025.

Anspach einberufen worden.
Die Einladung ging mindestens 5 Tage vor der Sitzung zu.

Sitzungsbeginn:
Sitzungsende:

Anwesend waren:

Bellino, Holger, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammiung

20:04 Uhr
22:33 Uhr

Protokoll
Nr. 29

. die Vertreter der Stadtverordnetenversammiung:

NGO A~WN=

Holm, Christian
Hoser, Roland
Lauer, Jonathan
Tépperwien, Bernd
Bolz, Ulrike
Gemander, Reinhard
Hoffmann, Klaus
Kraft, Uwe

Loffler, Guntram
Mihaljevic, Josip
Muschter, Jan

Dr. Selzer, Dieter
Stockl, Charlotte
Weber, Matthias
Ziegele, Stefan
Scheer, Cornelia
Schirner, Regina
Utterodt, Anja
Birk-Lemper, Karin
Fleischer, Hans-Peter
Dr. Henritzi, Patrick
Ernst, Tobias
Jager, Thomas
Lurz, Glinther
Hollenbach, Werner
Komma, Georg
Komma, Nicole

Dr. Kulp, Kevin
Rahner, Judith
Siats, Gunter
Zunke, Sandra

lll. vom Magistrat

Strutz, Birger (Biirgermeister)
Bletz, Manfred

Bosch, Corinna

Dr. Gobel, Jurgen

Meyer, Horst
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Planz, Sascha
Scheer, Volker
Schoéneich, Joachim
Schubert, Gabriele
Strempel, Jurgen

IV. von der Verwaltung

V. Schriftfiihrer

Schnorr, Mathias

B. Es fehlten

|. die Vertreter der Stadtverordnetenversammlung

Kirberg, Till
Schirner, Andreas
von der Schmitt, Christian

Il. vom Magistrat

Lauer, Jan

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Herr Holger Bellino, erdffnet die Sitzung. Er stellt die
OrdnungsmaRigkeit der Ladung sowie die Beschlussfahigkeit fest. Er stellt den Antrag, die Tagesordnung um
den Punkt ,Verleihung von Anerkennungspramien des Landes Hessen fir langjahrige Dienste in der
Einsatzabteilung der Freiw. Feuerwehr Neu-Anspach® zu erganzen. Dieser Punkt sei in der Verwaltung
durchgerutscht, er selbst habe am gestrigen Tag davon erfahren. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
waren schon eingeladen, deshalb habe er zugestimmt, diesen Tagesordnungspunkt heute zu erganzen und die
Verleihung durchzufiihren. Der Anderung der Tagesordnung wird einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne
Enthaltungen, zugestimmt.

Er teilt mit, dass die Kollegen Andreas Schirner und Christian von der Schmitt erkrankt sind und heute Abend
fehlen. Er sendet beste Genesungswiinsche.

Er bittet die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, die wissen, dass sie heute geehrt werden, auf
die Bihne. Mit diesem Handschlag sei auch etwas Monetares verbunden. Es fehlen, das mdchte er gleich
sagen, bevor das vergessen wird, fir 20 Jahre Tatigkeit in der Feuerwehr Michael Richter und fir 30 Jahre
Martin Best und Kay Schladenhaufen. Bei denen werde man sich natirlich auch noch melden. Aber anwesend
sind und er heil’t auf der Buhne Herzlich Willkommen:

Matthias Vogt, Hans Beck und Ralf Mayr-Stein fir jeweils 10 Jahre ehrenamtliche Tatigkeit,
Matthias Weber fiir 20 Jahre Dienst mit Feuer und Flammen,

Torsten Siats und Hans-Joachim Kasielke fur jeweils 30 Jahre und

Michael Bettner fur 40 Jahre ehrenamtliche Tatigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr.

Holger Bellino glaubt, nicht viel sagen zu mussen, denn alle wissen, wie sehr man das Engagement der
Feuerwehrkameradinnen und -kameraden schatzt und ehrt. Und deshalb meint er, es sei auch richtig, dass das
Land Hessen vor einigen Jahren entschieden hat, dass man neben den Ehrungen, die es immer wieder gibt fur
Dienstjubilaen und anderes, auch bei Beférderungen, dass man dartber hinaus noch ein kleines finanzielles
Symbol setzt. Das sei schon beachtlich, aber es ist natirlich in keinem Fall ein Aquivalent fir das, was dort tiber
Jahrzehnte geleistet wurde im Ehrenamt. Das sei unbezahlbar. Er diirfe das sagen, bevor es Neid gibt, sondern
es vielmehr als Ansporn zu verstehen. Das Land Hessen zahlt fur 10 Jahre 250 Euro, fur 20 Jahre 400 Euro,
far 30 Jahre 600 Euro und fir 40 Jahre sind es 1000 Euro. Das seien schon Summen, Uber die man sich
sicherlich freut, aber es ist Uberhaupt kein Vergleich zu dem, was die Kameraden und Kameradinnen
ehrenamtlich geleistet haben. Er spricht seinen herzlichen Dank dafir aus.



Zusammen mit Burgermeister Birger Strutz werden die Urkunden an die Feuerwehrkameraden verteilt. Auch
Blrgermeister Birger Strutz bedankt sich fir das Engagement und den Einsatz fiir die Bevolkerung in der Stadt
Neu-Anspach.

Die Tagesordnung wird wie folgt fortgesetzt.

1. Genehmigung der Niederschrift Nr. XIIl/28/2025 (ber die Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung am 06.11.2025

Beschluss

Die Niederschrift Nr. XI11/28/2025 (ber die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06.11.2025 wird zur
Kenntnis genommen und genehmigt.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

2. Antrage

21 Antrag der CDU-Fraktion zur Mitgliedschaft im Wirtschaftsbeirat
Vorlage: 252/2025

Fir die antragstellende Fraktion spricht CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrike Bolz. Sie mdchte den Antrag nicht
vorlesen, aber zusatzlich begriinden. Bevor Gegeneinwande kommen, es gab auch friiher, man denke an Herrn
Mainz oder an Herrn Susemichel, Vorsitzende im Wirtschaftsbeirat, die ihre Aufgabe wahrgenommen haben,
aber immer in sehr enger Verflechtung, auch wenn sie nicht mehr Mitglied im Parlament waren. Sie waren immer
zugegen in Ausschusssitzungen, in Fraktionssitzungen. Sie gehe davon aus, dass das auch bei Herrn Mainz in
der SPD-Fraktion so war und selbstversténdlich dann in Parlamentssitzungen. In der kirzeren Vergangenheit
musste man feststellen, dass das leider nicht mehr so gegeben war und sich dadurch ein Vakuum quasi
einstellte zwischen dem Parlament und dem Wirtschaftsbeirat. Und deswegen sei die CDU-Fraktion der
Meinung, dass es Sinn macht, dass die Vertreter und erst recht der Vorsitz des Wirtschaftsbeirates besetzt ist
mit Menschen, das sage sie ganz allgemein, die im Parlament vertreten sind. Daher der Antrag. Sie bittet, dem
zuzustimmen.

Stadtverordnete Judith Rahner von der SPD-Fraktion ist der Meinung, dass die Kollegin Bolz es ein Stlick weit
selber vorweggenommen habe, dass es ja durchaus funktionieren kann, dass es auch Vorsitzende des
Wirtschaftsbeirates gegeben hat, die nicht Teil der Stadtverordnetenversammlung waren und deswegen diese
Personen jetzt kategorisch auszuschlieRen, dies mache einfach berhaupt keinen Sinn. Hinzu kommt, dass
gerade dadurch auch die Chance, dass beispielsweise Fraktions-, also sachkundige Burger, die hier in den
Fraktionen mitarbeiten, aber nicht Teil der Stadtverordnetenversammlung sind, da ja durchaus auch einen
Mehrwert haben kénnen. Und insbesondere flr kleinere Fraktionen sei es nattrlich auch ein grol3er Nachteil, je
weniger Leute hier vertreten sind, desto schwieriger ist es nattrlich auch ein Amt zwangslaufig mit jemandem
zu besetzen, der auch Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung sein muss. Soweit der Beitrag auf der
inhaltlichen Ebene, weswegen die SPD-Fraktion diesem Antrag tGberhaupt nicht folgen kénne. Weiter sehe man
als Nebenbemerkung an dieser Stelle, aus der Frage des Vorsitzes des Wirtschaftsbeirates irgendwie eine
personliche Fehde zu machen, die der Kollege Hoffmann ja auch durchaus durch die Presse getrieben hat, weil
er damals bei der letzten Wahl zum Vorsitzenden des Wirtschaftsbeirats unterlegen war. Man glaube, das sei
einfach ganz massiv peinlicher politischer Stil, und dies sei der zweite Grund, warum die SPD-Fraktion den
Antrag ablehnt.

Fraktionsvorsitzende Regina Schirner von der Fraktion Bindnis'90/Die Grinen gibt an, sie werde sachlich
bleiben und es auch schnellmachen. Ihre Fraktion werde den Antrag der CDU-Fraktion mittragen. Man sehe
das auch, dass es wichtig ist, dass man zumindest politisch auf dem Laufenden sein soll und wissen sollte, was
hier in der Stadtverordnetenversammlung im Parlament passiert, um beim Wirtschaftsbeirat dabei sein zu
kénnen und mitreden zu kénnen und zwar, wenn es um die stdndigen Mitglieder geht. Man habe das auch in
anderen Gremien, sprich zum Beispiel im Arbeitskreis Waldschwimmbad, da sind auch nur Parlamentarier
vertreten, auller natlrlich die Interessenvertreter, sprich NApS beim Waldschwimmbad und Gewerbeverein
beim Wirtschaftsbeirat. Das sei selbstverstandlich und wird hier sicherlich auch nicht infrage gestellt. Und was
ihrer Fraktion aber auch noch wichtig ist, eben sei das Stichwort schon gefallen, sachkundige Burger, die kdnnen
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ja immer zu speziellen Themen hinzugezogen werden, zusatzlich. Das werde ja sicherlich auch nicht infrage
gestellt.

Stadtverordnete Karin Birk-Lemper von der FWG-UBN-Fraktion erklart, ihre Fraktion sei auch fur den Antrag,
weil es auch aus der Historie heraus so war, dass alle Mitglieder im Wirtschaftsbeirat vorher Mitglied im
Parlament waren. Und wenn man es jetzt so festlege, dann steht fest, dass niemand mehr, der kein
Parlamentarier ist, auch nicht mehr stéandiges Mitglied sein kann. Und den Aussagen der Kollegin Schirner
kénne sie sich nur anschlieBen. Man kénne jederzeit sachkiindige Birger einladen und von daher ist es nur
mehr als richtig, dass man das jetzt in eine ordentliche Bahn bringt. Und das habe auch gar keinen
Nachgeschmack, sondern einfach einen Vorgeschmack, dass man sagt, man macht es in der nachsten
Legislaturperiode klar und deutlich, wer gehért rein und wer ist fester Vertreter.

b-now-Fraktionsvorsitzender Christian Holm merkt an, dass die Vorgeschichte zu diesem Antrag in der
Offentlichkeit und in der Presse das ist, was hier einen sehr bitteren Nachgeschmack hinterlasse. Inhaltlich sehe
man keine Notwendigkeit, es durchzuregeln, denn die Kollegin Bolz hat ja eben schon vorgetragen, es gab
Personen, die hier eng verwoben waren, die dann in Ordnung waren. Dann gibt es Personen, die sind leichter
verwoben, aber dauernd dabei. Das ware auch noch okay. Er fragt, wo ziehe man dann eine Grenze? Wenn
eine Regelung nicht notwendig ist, sei es notwendig, keine Regelung zu haben.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t, dass seitens der Politik jegliche Teilnahme an Sitzungen und
Beratungen des Wirtschaftsbeirat nur erfolgen kann, solange die von den Parteien delegierte Person auch
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist.

Beratungsergebnis: 20 Ja-Stimme(n), 12 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3. Punkte ohne Aussprache
3.1 HA-24-06 Bebauungsplan »Sondergebiet Photovoltaik-Freiflaichenanlage
Erdfunkstelle MBS*“

- Beschluss zur friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der
Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Vorlage: 242/2025

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t,
1. mit dem vorgelegten Vorentwurf (Stand November 2025) die friihzeitige Beteiligung der

Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB und der Behérden und sonstigen Tréager offentlicher
Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB durchzufiihren.

2. die Verwaltung mit der entsprechenden Durchfiihrung zu beauftragen.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.2 2. Anderungssatzung zur Satzung iiber das Erheben von Verwaltungskosten
-Anpassungen der Gebiihrentatbestinde
-Ergénzungen u.a. von "standesamtliche EheschlieBungen”

Vorlage: 173/2025

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t, aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. |1 2005, S. 142) zuletzt
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geandert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBI. 2025, Nr. 24), der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessischen
Gesetzes iber Kommunale Abgaben (Hess-KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBI. 2013, S 134) zuletzt
geandert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBI. 2025, Nr. 24) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 2, §§ 4 bis 7
und 9 bis 13 des Hessischen Verwaltungskostengesetzes (HVwKostG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12.01.2004 (GVBI. | 2004, S. 36), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 23.06.2018 (GVBI. S. 330) folgende

2. Anderungssatzung zur Satzung uiber das Erheben von Verwaltungskosten
in der Fassung der 1. Anderungssatzung vom 21.02.2019

Artikel 1

§ 8 Gebiihrentatbestinde

(1) Fur folgende Amtshandlungen oder Verwaltungstatigkeiten werden folgende Geblhren erhoben:
Lfd. Gegenstand Gebihr €
Nr.

1 Fotokopie je Seite
-die vom Kostenschuldner besonders beantragt oder
-die aus dem Kostenschuldner zu vertretenden Griinden notwendig wurden
DIN A4 0,60
DIN A3 1,20

2 Erteilung eines Zeugnisses Uber das Nichtbestehen oder Nichtausibung eines
Vorkaufsrechtes flir jedes Grundstick, 30,00
fur jedes weitere Grundstiick im selben Grundstiickskaufvertrag 10,00

3 Eintragungsbewilligung gemaf § 169i.V.m. § 144 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 30,00

4 Bodenverkehrsgenehmigung gemanR § 169 i.V.m. § 144 Abs. 2 Nr. 1 BauGB 30,00

5 Zustimmung zur Loschungsbewilligung von Rickauflassungsvormerkungen,
Zustimmung zu Rangricktrittserklarungen, Antennenverbot, Wettbewerbsverbot 30,00

6 Erteilung von Befreiungen von der Satzung Uuber die Gestaltung von | 30,00
AuBenantennen und Satellitenempfangsanlagen (Gestaltungssatzung)

7 Zustimmung zur Verlegung neuer und Anderung bereits vorhandener
Telekommunikationslinien gemaR § 127 Telekommunikationsgesetz (TKG)
a) im endausgebauten StralRenbereich je Ifd. Meter zu verlegendes Kabel 1,00
mindestens pro Antrag 30,00
hdchstens pro Antrag 2.500,00
b) im noch nicht endausgebauten Strallenbereich und in allen U(brigen
gemeindeeigenen Flachen je Ifd. Meter zu verlegendes Kabel 0,50
mindestens pro Antrag 30,00
héchstens pro Antrag 1.250,00

8 Ersatz einer Hundesteuermarke 3,00

9 Bescheinigung lber gezahlte stadtische Abgaben pro Fall 3,00

14 Beglaubigung von Unterschriften 7,50

15 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., die die Behdrde selbst hergestellt
hat, je Urkunde 3,75

16 Beglaubigung von Abschriften, Fotokopien usw., in anderen Fallen
bei Urkunden die aus 1-10 Seiten bestehen 7,50
flr jede weitete Seite zusatzlich 0,75

20 Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf Abweichungen, | nach
Ausnahmen oder Befreiungen nach § 73 Abs. 4 HBO Zeitaufwand

26 Standesamtliche EheschlieBungen von Montag bis Freitag, auflerhalb der
Amtsraume 100,00

27 Standesamtliche EheschlieRungen an Samstagen, innerhalb der Amtsraume 100,00

28 Standesamtliche EheschlieRungen an Samstagen, aul’erhalb der Amtsraume 150,00

(2) Gebihren nach Zeitaufwand werden erhoben, soweit dies in dieser Satzung bestimmt ist oder wenn

Wartezeiten Uber %4 Stunde hinaus entstanden sind, die der Kostenschuldner zu vertreten hat.



Zu berucksichtigen ist der Zeitaufwand aller Beschéftigten, die an der Amtshandlung oder Verwaltungstatigkeit
direkt oder indirekt beteiligt waren, die Tatigkeit von Hilfskraften (z.B. Fahrer, Schreibkrafte) wird nicht gesondert
berechnet.

Anzusetzen sind auch der Zeitaufwand fir die Vorbereitung und die Nachbereitung der eigentlichen
Amtshandlung sowie etwaige Wegezeiten. Die Gebuhr nach Zeitaufwand, bei Einsatz zu den Ublichen
Dienstzeiten, betragt:

Fur Beamte des hoheren Dienstes und vergleichbare Angestellte
je Viertelstunde

Fir Beamte des gehobenen Dienstes und vergleichbare Angestellte 19,50 Euro

je Viertelstunde als Durchschnittssatz
Fir alle Gbrigen Beschaftigten
je Viertelstunde

Fir Tatigkeiten auf3erhalb der Ublichen Dienstzeiten wird ein Zuschlag von 25 % auf diese Geblhrensatze,
mindestens jedoch 25,00 Euro, erhoben.

Artikel 2
§ 9 In-Kraft-Treten

Die 2. Anderungssatzung zur Satzung (iber das Erheben von Verwaltungskosten tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

3.3 Abschluss einer Offentlich-Rechtlichen Vereinbarung iiber eine Interkommunale
Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich Volistreckungswesen
Geringfiigige Anpassungen auf Hinweis der Kommunalaufsicht

Vorlage: 251/2025

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlieBt, gemall §§ 24 ff. des Gesetzes iber kommunale
Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBI. | S. 307), zuletzt geandert durch Gesetz vom 16.02.2023
(GVBI. S. 83, 88), folgende

Offentlich-rechtliche Vereinbarung
tiber eine
Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Vollstreckungswesen
(gemeinsame Vollstreckungsstelle)

Zwischen

der Stadt Neu-Anspach,
Bahnhofstr. 26, 61267 Neu-Anspach
- nachfolgend ,Stadt Neu-Anspach® genannt -

der Gemeinde Gravenwiesbach,
Bahnhofsweg 2a, 61279 Gravenwiesbach
- nachfolgend ,Gemeinde Gravenwiesbach® genannt -

der Gemeinde Wehrheim,
Dorfborngasse 1, 61273 Wehrheim
- nachfolgend ,Gemeinde Wehrheim* genannt

der Gemeinde Weilrod,
Am Senner 1, 61276 Weilrod



- nachfolgend ,Gemeinde Weilrod“ genannt
und

der Stadt Usingen,
Wilhelmijstr. 1, 61250 Usingen
- nachfolgend ,Stadt Usingen“ genannt -

§1
Beteiligte/Aufgaben

(1) Die Stadt Usingen wird gemaf §§ 24 Abs. 1 Nr. 1, 25 Abs. 1 KGG in Verbindung mit § 16 Absatz 4 Nr.
1 HessVwVG fur die Stadt Neu-Anspach und die Gemeinden Gravenwiesbach, Wehrheim und Weilrod
die Aufgaben einer gemeinsamen Vollstreckungsstelle Gbernehmen (Delegation).

(2) Die Aufgaben der gemeinsamen Vollstreckungsstelle werden durch den Magistrat der Stadt Usingen
Ubernommen und durch besonders bestellte Bedienstete (gemeinsamer Vollziehungsbeamte) im Sinne
des § 6 HessVwVG ausgetibt. Dies umfasst im Wesentlichen folgende Tatigkeiten:

e Annahme von Zahlungen, deren Abrechnung und Weiterleitung an die Glaubiger

Pfandung von Forderungen und Sachen sowie Verwertung von Pfandgegenstanden durch &éffentliche
Versteigerung

Annahme und Verwertung von Sicherheiten

Einleitung und Vollziehung von Arresten

Einleitung/Mithilfe bei der Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermégen des Schuldners
VollstreckungsschutzmalRhahmen

Vollstreckungshilfe fir Andere

Einleitung des Verfahrens zur Abgabe der Vermdgensauskunft beim zustéandigen Gerichtsvollzieher des
Amtsgerichtes

(3) Zusatzlich hat die Vollstreckungsstelle alle bearbeiteten Falle nach der jeweiligen Kommune in Fallzahlen
aufgeschlisselt zu erfassen und bis zum 31.01. des Folgejahres vorzulegen.

§2

Personal/Verfahren

(1) Die Aufgaben werden durch die Stadt Usingen nach bestem Wissen und Gewissen tGbernommen. Die
Aufsicht Uber die personliche Dienstfihrung des in der gemeinsamen Vollstreckungsstelle eingesetzten
Personals Ubt der Blrgermeister der Stadt Usingen aus. Dienstsitz ist das Rathaus Usingen, sofern nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Die Stadt Usingen verpflichtet sich, dass fiir die Aufgabenibernahme erforderliche, ausreichend qualifizierte
Personal sowie die erforderlichen Arbeitsplatze zur Verfigung zu stellen.

(3) Die Abstimmung zwischen der Stadt Usingen und den Ubrigen beteiligten Kommunen erfolgt im
Wesentlichen fernmindlich (via E-Mail, Telefon). Sofern erforderlich, sind Absprachen und Termine auch in den
beteiligten Kommunen wahrzunehmen.

(4) Externer Schriftverkehr und VollstreckungsmaRnahmen werden unter Verwendung der Hoheitszeichen,
Logos oder Signaturen der Stadt Usingen geflihrt bzw. getroffen. Der entsprechende Glaubiger ist auf dem
Schriftstiick zu benennen.

§3

Kostenausgleich

(1) Die Stadt Usingen stellt fur die geschaffene IKZ einen Férdermittelantrag beim Land Hessen. Die zu
generierende Fordermittel werden in die Jahresabrechnung zum Ausgleich der Kosten anteilig bertcksichtigt.

(2) Zum Ausgleich der Personal- und Sachkosten fiir die Ubernahme der in § 1 Absatz 2 genannten Aufgaben
erstellt die Stadt Usingen an die beteiligten Kommunen eine jahrliche Abrechnung bis spatestens 28.02. des
Folgejahres.



(3) Als Personalkosten sind die Vergitung des Vollziehungsbeamten zuziiglich der im Arbeitsvertrag
vereinbarten Leistungspramie, sowie die Personalkosten fur den Vollstreckungsinnendienst abzurechnen.

(4) Als Sachkosten werden die Arbeitsplatzkosten, EDV-Kosten, Handykosten, Fortbildungs-kosten und Kosten
fur den Dienst-PKW zur Abrechnung gebracht.

(5) Ein Teil der eingenommenen Vollstreckungsgebiihren nach § 2 der Vollstreckungskostenordnung zum
Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz wird an den Vollziehungsbeamten als Leistungspramie gezahilt.
Diese ist auf einen jahrlichen Hochstbetrag begrenzt.

Die Gibrigen eingenommenen Vollstreckungsgebiihren werden bei der Abrechnung mit den zu zahlenden Kosten
bei der jeweiligen Kommune verrechnet.

(6) Fremde Vollstreckungsauftrage (Amtshilfeersuchen von Dritten) werden fiir alle beteiligten Kommunen Gber
die Stadt Usingen abgewickelt und abgerechnet. Die Stadt Usingen tragt hier fir alle eingegangenen Ersuchen
die Personalkosten und erhélt im Gegenzug auch alle hierflr zu vereinnahmenden Gebuhren.

(7) Die Abrechnung erfolgt anhand der jeweils eingereichten eigenen Vollstreckungsauftrage. Die ermittelten
jahrlichen Gesamtkosten (Personal- und Sachkosten) werden durch die Gesamtzahl aller eingereichten
Vollstreckungsauftrage (eigene und fremde Ersuchen) dividiert und sodann mit den von der jeweiligen
Kommune eingereichten Vollstreckungsauftrage multipliziert Danach sind noch die jeweilig eingenommenen
Vollstreckungsgebiihren der Kommunen in Abzug zu bringen.

(8) Eine Erstattung von uneinbringlichen Vollstreckungskosten bei eigenen Ersuchen erfolgt im Rahmen des §
3 Abs. 2.

(9) Die Stadt Usingen ist berechtigt vierteljahrliche Abschlagszahlungen zu verlangen.

(10) Die beteiligten Kommunen sind berechtigt die Abrechnungsunterlagen zu prifen und die dazu
erforderlichen Unterlagen einzusehen.

§4

Inkrafttreten/Laufzeit

(1) Diese Vereinbarung tritt an dem auf die 6ffentliche Bekanntmachung folgenden Tag friihestens jedoch zum
01.01.2026 in Kraft. Sie wird unbefristet abgeschlossen und kann von jeder Seite mit einer Frist von 6 Monaten
zum Ende eines Kalenderjahres gekiindigt werden. Die Kindigung bedarf der Genehmigung der
Aufsichtsbehdrde (§ 27Abs. 2 Satz 2 KGG).

(2) Der Abschluss dieser offentlich-rechtlichen Vereinbarung bedarf gemalR § 26 Absatz 1 KGG der
Genehmigung der Aufsichtsbehorde.

§5
Anderung/Aufhebung

Anderungen dieser Vereinbarung, die den Gegenstand, die den Beteiligten zustehenden Befugnisse oder den
Kreis der Beteiligten betreffen sowie die Aufthebung dieser Vereinbarung bedirfen § 27 Absatz 1 Satz 1 KGG
der Genehmigung der Aufsichtsbehorde.

§6
Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung berthrt die Wirksamkeit der Gbrigen
Regelungen dieser Vereinbarung nicht. Die Beteiligten verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.
Entsprechendes gilt fiir etwaige Regelungsliicken.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)



3.4 Formeller Beschluss der offentlich-rechtlichen Vereinbarung des Hessischen
Sofortprogramms ,,Sicherheit bei Veranstaltungen“

Vorlage: 240/2025

Beschluss:
Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t:
1. Der Projektbeschreibung und offentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen den Kommunen Neu-

Anspach, Usingen und Gravenwiesbach gemal § 24 ff. des Gesetzes lber kommunale Gemeinschaftsarbeit
(KGG) zur gemeinsamen Nutzung und Organisation mobiler Fahrzeugsperren zuzustimmen.

2. Den Magistrat zu beauftragen, die 6ffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Kommunen Neu-Anspach,
Usingen und Gravenwiesbach rechtsverbindlich zu unterzeichnen und die operative Umsetzung des Projekts
sicherzustellen.

3. Den Magistrat zu bevollméchtigen, geringe Anderungen an der Vereinbarung und Projektbeschreibung
im weiteren Verfahren ggf. vorzunehmen. Hierlber ist dem Haupt- und Finanzausschuss zu berichten.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

4. Punkte mit Aussprache

41 A-22-08 Bebauungsplan Gewerbegebiet = Wenzenholz, 1. Bauabschnitt
1. Kenntnisnahme des erweiterten Geltungsbereichs zum Bebauungsplan
»Gewerbegebiet Wenzenholz“ ) 1. BA
2, Beschluss zur frithzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit und der Behérden

und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemaR §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
sowie der Nachbargemeinden gemaR § 2 Abs. 2 BauGB

Vorlage: 244/2025

Fir den Umweltausschuss berichtet Ausschussvorsitzende Regina Schirner. Im Umweltausschuss habe man
diesen Punkt zuerst beraten, jedoch ohne Prasentation. Man habe die Beschlliisse gefasst und zwar die
Beschlussvorschlage 1 und 2 zur Kenntnis zu nehmen, den Beschlussvorschlag 3 zuriickzustellen und einen
zusatzlichen Beschluss gefasst, dass eine friihzeitige Blrgerinformationsveranstaltung gemacht werden soll.

Fir den Bauausschuss berichtet Ausschussvorsitzender Guntram Loffler. Der Bauausschuss sei der
Beschlussvorlage einstimmig gefolgt.

Stadtverordnete Nicole Komma von der SPD-Fraktion ist der Meinung, auch wenn derzeit an mehreren Stellen
in der Stadt und auch aus unterschiedlichen Griinden Bauvorhaben ins Stocken geraten sind, es herrsche
Einigkeit in der Frage der stadtischen Weiterentwicklung von baureifen Flachen firs Gewerbe und fir die
Wohnbebauung. Allerdings die im Bauausschuss vorgelegte Prasentation zur Anderung und Erweiterung der
bisherigen Planung des Gewerbegebiets Wenzenholz hat die SPD-Fraktion an einige Punkte gefiihrt, die sie
kurz benennen mochte und die nach Erachten ihrer Fraktion in den weiteren Planungen auch im Fokus bleiben
sollten. Das erste waren die Herausforderungen durch die Topografie, also die massiven Abgrabungen und
Aufschuttungen, die notwendig seien, zum Beispiel ein Kreisel mit 40 Meter Durchmesser, ein grofer
Stauwasserkanal zur Entwasserung und zur Starkregenvorsorge auf der Westerfelder Seite, also die
Erweiterung des Gebietes dann auch und auch so die terrassenférmig anzulegenden Bauflachen, die notwendig
sind. Dann das andere, die Beschaffung von Ausgleichsflachen fir geschutzte Tiere, hier die Feldlerche, was
auch noch wohl fraglich war und es misse auch allen bewusst sein, dass die Verwirklichung von dieser
Malnahme auch gerade durch diese massive Aufhebung zu einer Veranderung des Stadtbildes fuhren wird.
Und noch ein weiterer Punkt seien natirlich auch die infrastrukturellen Folgekosten, die diese besonderen
Herausforderungen dann natirlich auch an die Stadt stellen. Und wegen diesen Fragen, die fur die SPD-Fraktion
noch ziemlich offen sind, werde man sich heute bei der Abstimmung in diesem Stadium enthalten.



Regina Schirner, Vorsitzende der Fraktion Biindnis’90/Die Grunen stellt die Frage, ob man jetzt nochmal
beantragen miisse bzw. dariiber beschlieRt, dass die Offentlichkeit eingeschaltet wird, also sprich eine
Blrgerinformationsveranstaltung durchgefiihrt wird. Denn nach Aussage des Kollegen Loffler sei dies im
Bauausschuss, abweichend zum Umweltausschuss, nicht beschlossen worden.

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Herr Holger Bellino, tragt vor, er lasse erstmal Uber den
Vorschlag des Umweltausschusses abstimmen. Wahrscheinlich findet dieser keine Mehrheit. Dann wirde er
aber bei dem anderen Beschlussvorschlag fragen, ob man das mit der Birgerinformationsveranstaltung
aufnehme, denn bei seiner Teilnahme in der Bauausschusssitzung habe er wahrgenommen, dass das unkritisch
war.

Blrgermeister Birger Strutz tragt vor, wenn er sich jetzt recht erinnere, war in der Prasentation genau der Punkt
mit aufgefuhrt im ersten Quartal. Also in der Prasentation war der Punkt verankert. Da hat man dann auch
gesagt, okay, das wird so ilbernommen.

Der Vorsitzende erklart, der Beschlussvorschlag aus dem Umweltausschuss wird zuriickgezogen. Er lasse Gber
den Beschlussvorschlag des Bauausschusses abstimmen, ergdnzt um den Beschlusspunkt 4 aus dem
Umweltausschuss, wonach eine Biirgerinformationsveranstaltung durchzufilhren ist. Das sei dann sicher
enthalten. Er ruft zur Abstimmung.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t,

1. den an die aktuelle Planung angepassten Geltungsbereich des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet
Wenzenholz® 1. BA (Anlage 1) zur Kenntnis zu nehmen. Der Geltungsbereich umfasst folgende
Grundstlcke: Gemarkung Anspach, Flur 7, Flurstiicke 171 und 172 sowie teilweise 134, 162, 166,
167, 169, 170, 282 und 287.

2. den Vorentwurf des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet Wenzenholz® 1. BA, bestehend aus der
Zeichnung und den Textlichen Festsetzungen sowie die Begriindung mit Umweltbericht zur
Kenntnis zu nehmen (Anlage 2 bis 4).

3. die Verwaltung zu beauftragen, die frilhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und Behdrden und
sonstiger Trager Offentlicher Belange gemal §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie der
Nachbargemeinden gemaR § 2 Abs. 2 BauGB durchzufiihren.

4. eine Veranstaltung zur Information und Beteiligung der Birgerinnen und Birger fiur den
Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Wenzenholz* 1. BA durchzuflhren.

Beratungsergebnis: 24 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 8 Stimmenthaltung(en)

4.2 Anderung der Satzung tiber die Hundesteuer
Anpassung des § 5 Steuersatz, § 6 Steuerbefreiung und § 7 SteuerermaBigung an die
Mustersatzung des Hessischen Stadte- und Gemeindebundes (HSGB) zum 01.01.2026

Vorlage: 236/2025

Far den Haupt- und Finanzausschuss berichtet Ausschussvorsitzende Ulrike Bolz. Es gebe Veranderungen. Es
wurden zwei Antrage gestellt. Zum einen wurde beantragt, alle Hunde aus deutschen Tierheimen hier zu
bertcksichtigen und entsprechend zu erfassen. Dieser Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Und dann gab es
einen weiteren Antrag, der den § 7 Absatz 1 betraf, ndmlich die Streichungen, also die Inhalte, die friiher drin
waren, rlickgangig zu machen. Das wurde mit funf Ja-Stimmen angenommen gegen vier Gegenstimmen.
Abschlielend wurde die Vorlage nach Abstimmung dieser beiden gesonderten Antrédge einstimmig
angenommen, mit den Anderungen.

Stadtverordnete Charlotte Stockl von der CDU-Fraktion beantragt, dass die Rickgangigmachung der

Streichung vom § 7 Absatz 1 wieder rlickgangig gemacht wird, also wieder dem Text der originalen Vorlage
entspricht.
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SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Kevin Kulp erklart, dass ihn dazu jetzt doch gerne die Begrindung interessiert,
weil es ja doch interessant sei, dass Beschllsse der Ausschusse in der Stadtverordnetenversammlung dann
wieder rlickabgewickelt werden sollen, in der Hoffnung, in der Stadtverordnetenversammlung gibt es wieder
andere Mehrheiten. Da es sein Antrag im Haupt -und Finanzausschuss war mit dem § 7, méchte er ihn hier
nochmal begrinden, um zumindest fir das Ausschussvotum eine Begriindung abgeben zu kénnen. In diesem
besagten § 7, der angesprochen ist, ging es um Steuerermafigungen und der Hessische Stadte- und
Gemeindebund (HSGB) hatte davon abgeraten, Steuerermafigungen fir Hunde in diese Satzung mit
aufzunehmen. Seines Erachtens ist darin eine zumindest problematische Folgerung der Verwaltung aus diesem
Rechtsrat des HSGB gefolgert, weil sie natiirlich jede Steuerbegiinstigung, jede Steuererleichterung unter dem
Aspekt der Gleichbehandlung berilicksichtigen missen und abwagen missen und deshalb nicht aus
sachfremden Erwagungen Leute beginstigen oder benachteiligen dirfen, wovor der HSGB offensichtlich in
seinem Gutachten gewarnt hat. Nun habe man Uber diese Hundesatzung ja immer lange Diskussionen gehabt
in der Vergangenheit und da waren immer Debatten dabei, aus denen aus guten Grinden fir einzelne
Hundesteuerermaligungen oder Erleichterungen hier beschlossen wurden, beispielsweise weil es
Behindertenhunde sind, weil es Blindenhunde sind, weil es Hunde von Polizisten sind, Hunde, die zum Hulten
von Héfen und Ahnliches gesucht werden. Das seien nachvollziehbare Sachgriinde und aus seiner Sicht und
aus Sicht seiner Fraktion gebe es Uberhaupt keinen Grund, diese Sachgriinde zu streichen, weswegen die SPD-
Fraktion dem Antrag der CDU-Fraktion nicht folgen kann.

Stadtverordnete Charlotte Stockl nennt eine Begriindung. Sie glaubt, der Biirgermeister habe es auch im
Ausschuss eigentlich schon ganz schon gesagt, worum es eigentlich ging in der Streichung, namlich auch um
das Ganze ein bisschen zu entblrokratisieren. Er hat es ganz schoén dargestellt und auch erlautert, dass es
eben im gemeinsamen Ordnungsbehoérdenbezirk unterschiedliche Hundesatzungen gibt, unterschiedliche
Satzungen pro Kommune. Die eine macht es so, die andere hat die Erleichterungen und dadurch sind
tatsachlich unsere Ordnungsbehdérden vermehrt im Einsatz, eben auch dieser Satzung nachzugehen. Und das
Stichwort, was der Blrgermeister gesagt hat, ist, dass durch diese entburokratisierte Satzung, das etwas mehr
Vereinheitlichung dort auch ein bisschen die Last bei diesen Arbeiten zu nehmen, damit eben die Einstufung
der Hunde auch ein bisschen vereinfacht mdglich ist.

Birgermeister Birger Strutz nennt nochmal den § 6, dort seien genau die Hunde aufgefiihrt, welche der Kollege
Kulp gerade reklamiert hat, also fir hilfsbedirftige Personen, Polizei, Hunde, Zollbeamte und so weiter. Das
stehe alles im § 6.

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Herr Holger Bellino, fragt, ob er die SPD-Fraktion so
interpretieren kdnne, dass sie den Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses zum Antrag erhebt.
Er fragt, ob dort die Streichung riickgangig gemacht wurde.

Stadtverordneter Dr. Kevin Kulp antwortet mit Ja bzw. das seines Erachtens doch ohnehin Uber den
Beschlussvorschlag des Haupt- und Finanzausschusses abgestimmt werde, aber wenn es gewilnscht ist,
erhebt er es gerne zum Antrag.

Der Vorsitzende lasst tber den Beschluss aus dem Haupt- und Finanzausschuss abstimmen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. | 2005 S. 142), zuletzt geandert durch
Gesetz vom 01.04.2025 (GVBI. 2025, Nr. 24), der §§ 1, 2 und 7 des Hessischen Gesetzes liber kommunale
Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBI. 2013, S. 134), zuletzt geandert durch Gesetz vom
01.04.2025 (GVBI. 2025, Nr. 24), folgende Satzung:

Satzung lber die Erhebung einer Hundesteuer
im Gebiet der Stadt Neu-Anspach

§1

Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natirliche Personen im Stadtgebiet.

§2
Steuerpflicht
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(1) Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines Hundes.

(2) Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im
Interesse eines Haushaltsangehorigen im eigenen Haushalt aufnimmt. Als Halterin oder
Halter gilt auch, wer einen Hund langer als zwei Monate gepflegt, untergebracht oder auf
Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen
oder Haltern gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie
Gesamtschuldner der Steuer.

§3
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen
Haushalt aufgenommen wird. Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch
Geburt von einer von ihr oder von ihm gehaltenen Hiindin zuwachsen, beginnt die
Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. In den
Fallen des § 2 Abs. 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in
dem der Zeitraum von zwei Monaten Uberschritten worden ist.

(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung
beendet war und die Meldung nach § 10 Abs. 2 dieser Satzung erfolgt.

§4
Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das
Kalenderjahr.

(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die
Steuer anteilmafig auf volle Monate zu berechnen.

§5
Steuersatz
(1) Die Steuer betragt jahrlich
fur den ersten Hund 76,00 €
fur den zweiten Hund 152,00 €
fur jeden dritten und jeden weiteren Hund 230,00 €.

(2) Hunde, fir die Steuerbefreiung nach § 6 gewahrt wird, sind bei der Berechnung
der Anzahl der Hunde nicht anzusetzen.

Hunde, fir die Steuerermafigung nach § 7 gewahrt wird, gelten als erste Hunde.
(3) Abweichend von Abs. 1 betragt die Steuer fur einen gefahrlichen Hund jahrlich 750 Euro.

(4) Als gefahrliche Hunde gelten Hunde der Rassen und Gruppen sowie deren
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden, deren Gefahrlichkeit nach
§ 2 Abs. 1 Satz 2 der Gefahrenabwehrverordnung uber das Halten und Fuhren
von Hunden vom 22.01.2003 (GVBI. | S. 54) in der jeweils geltenden Fassung
vermutet wird, oder die nach § 2 Abs. 2 der Gefahrenabwehrverordnung tber das
Halten und Fihren von Hunden vom 22.01.2003 (GVBI. | S. 54) in der jeweils
geltenden Fassung gefahrlich sind.

12



§6

Steuerbefreiungen

(1) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewahrt fur Hunde, soweit diese ausschlieRlich dem
Schutz hilfloser Personen dienen und hierzu erforderlich sind.

Hilflose Personen sind solche Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit
den Merkzeichen ,B“, ,BL", ,aG", ,G", ,,GL", ,TBI“ oder ,H“ besitzen.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewahrt fir;

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des Dienstherrn in den Haushalt
aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn angeschafft wurden und in dessen Eigentum verbleiben
und die Unterhaltskosten im Wesentlichen aus 6ffentlichen Mitteln bestritten werden.

2. Hunde, die ausschlieBlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu
erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. Eine Haltung ausschlieRlich zur Erwerbung, Sicherung
und Erhaltung von Einnahmen zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschlielich fiir die Bewachung von Herden
notwendig sind,

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmafig mit Hunden handeln.
(3) Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewahrt fir
a) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder &hnlichen Vereinen voribergehend untergebracht sind.

b) Hunde, die von ihren Halterinnen und Haltern aus dem Tierheim Hochtaunus e.V. erworben wurden bis zum
Ende des aktuellen Jahres sowie fiir die folgenden drei Kalenderjahre. Diese Befreiung ist auf maximal zwei
Hunde pro Haushalt aus dem Tierheim Hochtaunus e.V. beschrankt.

§7

SteuerermafBigung

(1) Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des fir die
Stadt nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermafigen fir:

a) Hunde, die zur Bewachung von bewohnten Gebauden bendtigt werden, welche von dem nachsten bewohnten
Gebaude mehr als 100 Meter entfernt liegen;

b) Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafiir vorgesehene Prifung vor
Leistungsprifern eines von der Stadt Neu-Anspach anerkannten Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt
haben; die Ablegung der Prifung ist durch Vorlage eines Priifungszeugnisses nachzuweisen und die
Verwendung des Hundes in geeigneter Weise glaubhaft zu machen. Die Anerkennung des Vereins oder
Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung Uber
hinreichende Sachkunde und Zuverlassigkeit fiir die Durchflihrung der Leistungspriifung verfigt.

(2) Fur Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem nachsten im
Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag
auf 50 v. H. des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1 und 2 zu ermaRigen.

(3) Fur Empfangerinnen und Empfanger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB Il wird die Steuer
fur den ersten Hund auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes ermaRigt.
§8
Allgemeine Voraussetzungen fiir Steuervergiinstigungen
(1) Die Steuerbefreiung oder Steuerermafigung wird —auf3er in den Fallen des § 6 Abs. 2-

nur gewahrt, wenn:
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a) die Hunde, fir welche die Steuervergtinstigung in Anspruch genommen wird, fiir den angegebenen
Verwendungszweck hinlanglich geeignet sind,

b) die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden,
c) die Hunde keine gefahrlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind.

(2) Der Steuerpflichtige hat die fiur die Beurteilung der Voraussetzungen der Steuerbefreiung oder
Steuerermalligung nach §§ 6,7,8 Abs. 1 erheblichen Tatsachen vollstandig und wahrheitsgeman
offenzulegen und die ihm bekannten Beweismittel vorzulegen.

§9
Festsetzung und Falligkeit

(1) Die Steuer wird fur ein Kalenderjahr oder — wenn die Steuerpflicht erst wahrend
des Kalenderjahres beginnt — fir den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe
des Steuerbescheides, im Ubrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit
dem Jahresbeitrag fallig.

§ 10
Meldepflicht

(1) Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der
Aufnahme oder — wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer von ihr oder ihm gehaltenen Hindin
zugewachsen ist — innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der
Stadt unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich (Kaufvertrag und / oder Impfpass)
anzumelden.

In den Fallen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach dem Tage, an dem
der Zeitraum von zwei Monaten Uberschritten worden ist, erfolgen.

(2) Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen flir eine gewahrte
Steuerverglnstigung, so ist dies der Stadt innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen.

(3) Wird ein Hund veraufert, so sind zur Sicherung der Erhebung der Hundesteuer mit der Anzeige nach Abs.
2 Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers anzugeben, sofern die Anschrift der Erwerberin
oder des Erwerbers im Gebiet der Stadt liegt.

(4) Die Stadt Neu-Anspach kann einen Nachweis Uiber die Rassenzugehdrigkeit des Hundes verlangen.

§ 11

Hundesteuermarken

(1) Fur jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Stadtgebiet angezeigt wurde,
wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Stadt bleibt, ausgegeben.

(2) Die Hundesteuermarken bleiben fir die Dauer der Hundehaltung giiltig.

(3) Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen
Hunde mit einer gultigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen.

(4) Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige uber die
Beendigung der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Stadt
zurlickzugeben.

(5) Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine

Ersatzmarke gegen eine Gebuhr ausgehandigt. Dasselbe gilt fir den Ersatz einer
unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar gewordene
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Hundesteuermarke ist zurlickzugeben. Wird eine in Verlust geratene
Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke
unverziglich an die Stadt zurlickzugeben.

§12
Datenschutz

(1) Zur Ermittlung der Steuerpflichtigen und zur Festsetzung der Hundesteuer nach dieser Satzung ist die
Erhebung folgender Daten gem. § 4 Abs. 1 Ziff. 3 des Gesetzes Giber kommunale Abgaben in Verbindung
mit § 90 Abs. 1 Satz 2 der Abgabenordnung durch die Stadt Neu-Anspach zulassig:

Personenbezogene Daten werden bei der Anmeldung und beim Betroffenen erhoben Uber
- Name, Vorname (n) des Halters bzw. der Halter,
- Anschrift,
- Geburtsdatum,
- Anzahl der gehaltenen Hunde,
- Hunderasse der gehaltenen Hunde.

§ 15 Abs. 6 der Gefahrenabwehrverordnung Uber das Halten und Fihren von Hunden vom 22. Januar 2003
(GVBI. | S. 54), zuletzt geandert durch Verordnung vom 15.10.2010 (GVBI. | S. 328) bleibt unberthrt.

(2) Die Daten durfen von der datenverarbeitenden Stelle nur zum Zwecke der Festsetzung und der Erhebung
der Hundesteuer weiterverarbeitet werden.

§13
Steueraufsicht

(1) Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung Gber die
AuRenprifung entsprechende Anwendung.

(2) Die Stadt ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen
Geschaftsblichern und sonstigen Unterlagen nachzuprtfen.

§14
Hundebestandsaufnahme

(1) Der Magistrat kann zur Sicherung der GleichmaRigkeit der Erhebung der Hundesteuer im zeitlichen Abstand
von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme)
anordnen. Der Magistrat weist vor Durchfiihrung 6ffentlich in geeigneter Form auf die Hundebestandsaufnahme
hin.

(2) Die Stadt kann sich zur Durchfiihrung der Hundebestandsaufnahme Dritter bedienen, wenn der Magistrat
dies anordnet. §§ 3 und 57 Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG) gilt
entsprechend.

(3) Grundstickseigentimer, Haushaltungsvorstande und deren Stellvertreter sind verpflichtet, den Beauftragten
der Stadt auf Nachfrage Uber die auf dem Grundstuick, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren
Halter wahrheitsgemal Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). Zur
wahrheitsgemaflen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. Bei Durchfiihrung von
Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstiickseigentiimer, Haushaltungsvorstande sowie deren Stellvertreter
zur wahrheitsgemaRen Ausflllung der ihnen vom Steueramt Ubersandten Nachweisungen innerhalb der
vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO).

(4) Bei Durchfiihrung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstlickseigentiimer, Haushaltungsvorstande
sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemaflen Ausfillung der ihnen vom Steueramt Ubersandten
Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit
§ 93 AO).

(5) Durch das Ausfilllen der Fragebdgen oder die mindliche Auskunftserteilung wird die Verpflichtung zur An-
und Abmeldung nach § 10 nicht berihrt.
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§15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig entgegen

- § 6 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung macht;

- § 7 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerermafligung macht;

- § 8 der Satzung falsche Angaben zur Erlangung der Steuerbefreiung oder -ermafigung macht;

- § 10 der Satzung gegen die Meldepflicht verstof3t oder Auskiinfte hierzu verweigert;

- § 11 der Satzung Steuermarken missbrauchlich verwendet, diese an Dritte weitergibt, die Marke nicht
ordnungsgemal® und sichtbar am Hund gefihrt wird oder falsche Angaben zur Erlangung einer
Ersatzsteuermarke macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbufie von 50,00 € bis 1.000,00 € geahndet
werden. Die GeldbulRe soll den wirtschaftlichen Vorteil, den die Hundehalterin oder der
Hundehalter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, Gbersteigen.

(3) Das Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung findet
Anwendung; zustandige Verwaltungsbehorde ist der Magistrat der Stadt.

) § 16
Ubergangsvorschriften

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Stadt bereits angemeldeten
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1.

§17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung Uber die Erhebung der Hundesteuer
vom 01.01.2022 aulRer Kraft.

Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimme(n), 13 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

4.3 Kindertagesstatten in Neu-Anspach
Bericht liber die Vertragsverhandlungen mit den Tragern

Vorlage: 241/2025

Stadtverordnete Karin Birk-Lemper verlasst wegen eines moglichen Widerstreits der Interessen den
Sitzungssaal. Sie ist fir die Dauer der Beratung und Beschlussfassung nicht im Sitzungsraum anwesend.

Fir den Haupt- und Finanzausschuss berichtet Ausschussvorsitzende Ulrike Bolz. Sie wolle da jetzt der
Berichterstattung des Sozialausschusses vorgreifen. Es wurde der letzte Satz des Beschlussvorschlages
folgendermalBen geadndert. ,Sofern neue Vertrdge einvernehmlich beschlossen werden, treten diese
Riickwirkung zum 01.01.2026 in Kraft‘. Und mit dieser Anderung, der erste Teil des Beschlussvorschlages sei
gleich geblieben, wurde der Beschluss bei sechs Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen mehrheitlich im Haupt-
und Finanzausschuss beschlossen.

Birgermeister Birger Strutz erinnert an die Vereinbarung mit den freien Tragern hinten dran. Falls es eine
Verschiebung der Sitzung in der ersten Sitzungsrunde im Jahr 2026 geben sollte, liegen hierzu bereits schriftlich
die Bestatigungen der Partner mit diesem mdéglicherweise neuen Sitzungstermin vor.

SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Kevin Kulp fihrt aus, dass sicher alle wissen, dass die SPD-Fraktion
grundsatzlich diese Vereinbarung als kritisch ansieht. Dass diese Vereinbarung Uberhaupt gebraucht wird, liege
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ja auch letztendlich daran, dass Uber ein Jahr lang gar nichts passiert sei und man nun in Zugzwang komme,
auch im Hinblick auf den stadtischen Haushalt. Er meint, das wird ja dann gleich nochmal Thema sein, alle
wissen ja, dass diese Vertrage einen nicht unerheblichen Anteil daran haben. Letztendlich sei ja das, was der
Bilrgermeister zunachst zurecht versucht, hier in den Raum zu stellen mit diesen beiden Zusagen der freien
Trager, der Versuch durch die Androhung einer Klndigung, diese wiederum dazu zu bewegen, sich an den
Verhandlungstisch zu begeben, respektive ein fur die Stadt sinnvolles Vertragspaket mitzutragen, was ja
angesichts der Pressemitteilung zumindest eines der Tragers nicht von vornherein irgendwie ersichtlich war.
Nun werde allerdings diese Androhung oder dieser Schritt, dieser taktische Schritt ein Rohrkrepierer, wenn aus
der Verweigerungshaltung nicht automatisch etwas folge, namlich die notwendige Kiindigung, die ja eben als
Kulisse in den Raum gestellt werde. Das sehe die Vereinbarung ja nicht vor, sondern wenn dort eben immer
noch keine Vertrage nach Uber einem Jahr Verhandlungen zustande gekommen sind, dann solle die
Stadtverordnetenversammlung erneut entscheiden und das halte die SPD-Fraktion fir falsch. Dadurch werde
namlich dieser Schritt, wie gesagt, zum Rohrkrepierer, weswegen die SPD-Fraktion beantragt, wie auch bereits
schon im Sozialausschuss beantragt, dass die automatische Kiindigung der Vertrage zum genannten Stichtag
erfolgen soll, zum 28.01.2026, wenn zu diesem Zeitpunkt noch keine Vereinbarung getroffen wurde. Nur unter
dieser Pramisse mache verhandlungstechnisch die vorgelegte Beschlussvorlage Uberhaupt einen Sinn.

Bilrgermeister Birger Strutz antwortet direkt, dass dieser Antrag so keinen Sinn macht, weil die
Stadtverordnetenversammlung Uber die verhandelten Vertrage zu beschlielRen habe. Das mache nicht die
Verwaltung im Vorfeld. Von daher sei der Ablauf hier genau richtig aufgeschrieben. Und er erinnere jetzt noch
ein letztes Mal sehr deutlich daran, diese Vertrage gebe es nicht erst seit zweieinhalb Jahren, die gebe es jetzt
mindestens seit achteinhalb Jahren. Und man sei jetzt mal einen Schritt vorangekommen und dieser Schritt sei
auch gut und dieser Schritt sei auch richtig, dass man jetzt so weit gekommen sei. Man setze es jetzt mal auf
richtig gute FliRe. Jedenfalls rechtlich. Denn das Rechnungsprifungsamt habe bestatigt, dass die Vertrage mit
den freien Tragern teilweise nicht rechtskraftig sind. Das heile man damit.

Stadtverordneter Dr. Kevin Kulp gibt an, er kdnne das nur unterstreichen, was Blrgermeister Strutz gesagt hat,
weswegen die SPD-Fraktion ja schon seit Jahren fordere, dass genau das gemacht wird. Der Weg, den man
gegangen ist, den trage die SPD-Fraktion mit, das sei auch durchaus richtig. Nichtsdestotrotz habe man immer
noch, nachdem es jetzt beschlossen wurde, nachdem hier zumindest Konsens daruber bestehe, weil es endlich
mal verbrieft bestatigt wurde, dass diese Vertrdge zum Teil rechtswidrig sind, habe man immer noch kein
Verhandlungsergebnis. Und sein Antrag laufe nicht darauf hinaus, dass die Vertrage von der Verwaltung ohne
einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung genehmigt werden sollen, sondern sein Antrag ziele explizit
darauf ab, wenn kein Ergebnis vorliegt, dann gibt es auch nichts, was hier erneut vorzulegen ist, weil der
politische Wille, was dann passiert, der wurde schon vor der HFA-Klausur vor einem Jahr Gbrigens auch mit den
Stimmen der CDU-Fraktion getroffen.

CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrike Bolz fragt sich, was man dann den betroffenen Familien sage, wenn
automatisch gekundigt wird, wo ist dann die Sicherheit der Betreuung?

Stadtverordneter Dr. Kevin Kulp antwortet, dass er annehme, fiir das Prozedere macht es keinen Unterschied,
weil die zwei Wochen, die dann spater gekiindigt werde, wenn das Ergebnis nicht so ausfallt wie gewlinscht,
fir diese Situation hat der Birgermeister als kluger Verwaltungschef einen Plan ausgearbeitet und er sehe
keinen Grund, warum der zwei, drei Wochen vorher nicht in Kraft treten konnte.

Regina Schirner, Vorsitzende der Fraktion Biindnis 90/Die Griinen, kann sich nicht erinnern und die Kolleginnen
in ihrer Fraktion auch nicht, dass man einer automatischen Kindigung vor irgendeiner Zeit mal zugestimmt
hatte. Nein, im Gegenteil, das wolle man nicht. lhre Fraktion wolle Ergebnisse vorgelegt bekommen, wie auch
immer die aussehen und dann wird neu entschieden.

Beschliisse:

Die Stadtverordnetenversammlung lehnt es ab, wobei die Stadtverordnete Karin Birk-Lemper wegen eines
moglichen Widerstreits der Interessen nicht im Sitzungsraum anwesend ist, die Vertrage automatisch zum
28.01.2026 zu kiindigen, sollten keine abschlieRenden Verhandlungsergebnisse bis dahin vorgelegt werden.

Beratungsergebnis: 18 Ja-Stimme(n), 12 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t, wobei die Stadtverordnete Karin Birk-Lemper wegen eines
moglichen Widerstreits der Interessen nicht im Sitzungsraum anwesend ist, sollten die Vertragspartner

bezlglich der Verhandlungen uber neue Kindertagesstattenbetriebsvertrdge sowie der Vertrage zur
Grundsticks- und Gebaudeunterhaltung fir die Kindertagesstatten der Ev. Kirche sowie des VzF Taunus in
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Neu-Anspach bis zum 28.01.2026 nicht zu einer Einigung kommen, die eine abschlieRende Beschlussfassung
in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 26.02.2026 ermdglicht, dass die Vertrage bis zu diesem
Zeitpunkt mit Wirkung zum 31.12.2026 gekindigt werden kdnnen. Die vertragliche Kindigungsfrist der
bestehenden Betriebsvertrage verkurzt sich damit von 12 Monaten auf 10 Monate zum 31.12.2026.

Sofern neue Vertrage einvernehmlich beschlossen werden, treten diese rickwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

Beratungsergebnis: 23 Ja-Stimme(n), 8 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

4.4 Beschluss iiber den vom Rechnungspriifungsamt gepriiften Jahresabschluss 2022
und Entlastung des Magistrats

Vorlage: 224/2025

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t den Jahresabschluss 2022 nebst Prifbericht. Gleichzeitig wird
der Magistrat entlastet.

Weiter beschliel3t die Stadtverordnetenversammlung, mit den im Prifbericht aufgefiihrten Priufungshinweisen, -
empfehlungen und -beanstandungen wie folgt umzugehen.

Prifungsbeanstandung 1: Der Nachrangigkeitsgrundsatz zur Aufnahme von Krediten gemag § 93 Abs. 3 HGO
wird weiterhin zukilinftig beachtet.

Prifungsbeanstandung 2 und 3: Wird zur Kenntnis genommen.

Prifungsbeanstandung 4: Eine gemeinsame Ausschreibung mit der Stadt Usingen zum Ende derer Vertrage
wird geplant. Die Verwaltung wird bis dahin samtliche Vorarbeiten (Datenerfassung etc.), ggf. mit Unterstiitzung
eines Fachingenieurs, vornehmen. Der gesamte Vorgang findet in Abstimmung mit dem
Rechnungsprifungsamt des Kreises statt.

Prufungshinweis 1: Der Sachverhalt wird in Zukunft beachtet und die Bescheide entsprechend angepasst.
Prufungshinweis 2 und 5: Wird zur Kenntnis genommen

Prifungshinweis 3: Der Fehler wird mit Jahresabschluss 2025 korrigiert.

Prifungshinweis 4 und 6: Wird zur Kenntnis genommen und zukiinftig beachtet.

Prifungsempfehlung 1: Der Sachverhalt wird von der Verwaltung gepriift und eine Anpassung der GO Vergabe
vorgenommen. Die GO Vergabe ist urspriinglich zusammen mit Usingen erstellt worden, sodass dann auch hier
eine Anpassung erfolgen soll.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

4.5 Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2026 - Einbringung, Beratung und
Beschlussfassung

Vorlage: 215/2025

Fir den Haupt- und Finanzausschuss berichtet Ausschussvorsitzende Ulrike Bolz. Sie habe sich tberlegt nach
Vorlage des Protokolls, was ja auch 6ffentlich eingestellt ist, was sie berichtet. Sie habe vor, wesentliche Antrage
und das jeweilige Abstimmungsergebnis zu berichten. Natlrlich nicht jeden und man hatte eine grof3e Anzahl
von Antragen, die wahrend der Diskussion dann auch zurlickgezogen wurden, Uber diese berichte sie dann
natdrlich auch nicht. Insofern werde es vielleicht fiir den einen oder anderen ein bisschen langlich, aber sie
beginne jetzt einfach. Beginnend mit dem Vorbericht, dort wurde der Antrag gestellt, den Zuschuss fir den
Seniorenbeirat fur das kommende Jahr einmalig um zusatzliche 2.500 Euro, weil auch dort die Wahl ansteht,
zur Verfigung zu stellen, sodass der Seniorenbeirat in 2026 5.000 Euro zur Verfigung hat. Das wurde
mehrheitlich angenommen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen. Dartber hinaus, die Béschung zum
Raum des Seniorenbeirates, da waren 10.000 Euro gestrichen worden im Vorfeld der Haushaltsberatungen.
Man habe beantragt, 5.000 Euro maximal dort wieder aufzunehmen, um die Bdschung so bepflanzen zu kénnen
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und bearbeiten zu kénnen, dass ein Durchwandern, Durchlaufen dieser Béschung verhindert wird. Auch das ist
mehrheitlich beschlossen worden. Weiter wurde auch aus den bereits im Vorfeld gestrichenen Geldern ein
Antrag gestellt, ndmlich zu prifen bezuglich von E-Lades&ulen, ob es mdglich ist, die durch private Netzbetreiber
oder durch FoérdermalBnahmen des hessischen Wirtschaftsministeriums férdern zu lassen. Das wurde
einstimmig angenommen. Auch noch zum Vorbericht wurde beantragt, zu prifen, welche Geblhren noch zu
generieren seien. Das war ein Antrag der Griinen und Dr. Kulp von der SPD-Fraktion beantragte zusatzlich,
diesen Antrag zu erweitern, um sonstige Einnahmen inklusive der Grundsteuer C. Auch dieser Antrag ist
mehrheitlich mit finf Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen worden. Im
Rahmen des Investitionshaushaltes, da stehen natirlich wieder die Anbauten um zwei Fahrzeughallen bei der
Freiwilligen Feuerwehr im Raum. Hier wurde beantragt letztlich, es gab eine langere Diskussion, ja, aber es war
im Vorhinein festgelegt worden, dass der Sperrvermerk, der auf diesem Betrag liegt, von immerhin 500.000
Euro, dass der vom Magistrat aufgehoben werden soll. Der HFA hat dann beschlossen, dass der Sperrvermerk
im HFA aufzuheben ist. Ebenfalls im Investitionshaushalt wurde beantragt, den Betrag in Ho6he von 5.000 Euro
fur ein Zelt im Katastrophenfall zu streichen. Dieser Streichung wurde mit finf Ja-Stimmen, einer Gegenstimme
und drei Enthaltungen zugestimmt. Fir die Kindergarten war vorgesehen, ein Klimagerat anzuschaffen.
Mehrheitlich wurde dann beschlossen, aus dem Klimagerat ein Klimasplittgerat, was energetisch sinnvoller sei,
zu beschaffen. Auch dieser Antrag wurde mit drei Ja-Stimmen bei zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen
beschlossen. Es geht weiter, es sind lauter, momentan fast lauter Kleinbetrage, die sie hier vortrage. Die
Schwimmbaduhr sollte angeschafft werden und zwar gleichzeitig auch tber eine Temperaturanzeige verfiigen,
sowohl Wasser- als auch Lufttemperatur. Dieser Betrag ist auf 1.000 Euro reduziert worden. Sie glaubt, vorher
waren es 3.000 Euro. Jetzt wird es also nur noch eine Zeitanzeige geben. Auch dieser Antrag ist mehrheitlich
beschlossen worden. Weil das Waldschwimmbad wegen energetischer Sanierung dringend neue
Beckenpumpen bendtigt, zu denen es Férdermittel geben soll, wurde ein Sperrvermerk einstimmig beschlossen,
Uber den Betrag von 95.000 Euro, bis die Zusage fir die Foérdergelder vorliegt. Zum Blrgerhaus. Hier wurde
mehrheitlich beschlossen, den Betrag in Hohe von 1.000 Euro fur die Anschaffung von Pinnwanden zu
streichen. Die Halbierung des Betrages von 3.000 Euro fir die Anschaffung eines Auffangwannenregals wurde
abgelehnt mit sechs Stimmen gegen zwei Ja-Stimmen und bei einer Enthaltung. Und es wurde ebenfalls
abgelehnt, die Videoanbindung in das Jahr 2027 zu schieben. Dann ErschlieRung des Gebietes Rohrig
unterhalb des RMD-Gelandes. Hier wurde beantragt, dass kein weiteres Geld in diese Mallhahme gesteckt
werden soll, bis die Preisverhandlungen abgeschlossen sind und eine Einigung erzielt wurde. Das wurde
mehrheitlich mit finf Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen bei einer Enthaltung angenommen. Schliellich zur
Abstimmung des Investitionsprogramms. Hier wurde beschlossen mit sechs Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen.
Dann kommt sie zum Ergebnishaushalt. Die Beantragung, Leasingkosten fiir E-Bikes zu streichen, wurde
abgelehnt. Ebenso die Kiindigung der IKZ in Bezug auf den Umweltranger, beides mit drei Ja beflirwortet bei
sechs Gegenstimmen. Dann gab es einen Antrag, dazu musse sie jetzt ein bisschen ausholen. Der kam von
der CDU-Fraktion, dass man nicht zufrieden sei mit der Arbeit des Streetworks und das nachgebessert haben
mdchte und gleichzeitig auch die Jugendarbeit im Jugendhaus besser aufgestellt werden kann und dies sollte
Uberpruft werden im Rahmen von IKZ und Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen. Es kam von der b-now der
Zusatzantrag, das Jugendforum zu dieser Thematik zu befragen und dieser gemeinsame Komplex, also der
CDU-Antrag mit der Ergédnzung der b-now wurde mit sechs Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen beschlossen.
Dann gab es im Teilhaushalt 13 einen hohen Betrag, der den Staudengarten betrifft. Diesen habe man auf den
Betrag des Vorjahres, also des laufenden Jahres zuriickgesetzt, immerhin auch noch 14.400 Euro. Das wurde
mit sechs Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen angenommen. Aus der SPD wurde beantragt, 10.000 Euro in den
Haushalt einzustellen, zusatzlich fir die Errichtung von Bejagungsschneisen und zur Verbesserung der
Jagdpflege. Dieser Antrag wurde bei zwei Ja mit flinf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. Zur
Ldftungsanlage hier im Burgerhaus gab es mehrere Antrdge und zwar einen Antrag, die
Ldftungsanlagenerneuerung erst durchzuftihren, wenn vorher eine Energieberatung stattgefunden hat. Dieser
Antrag wurde bei Stimmengleichheit, Ja-Stimmen und Gegenstimmen, abgelehnt. Und dartber hinaus gab es
einen Antrag zu prifen, ob die Installation von Photovoltaikanlagen moglich ist. Dieser Antrag wurde mit acht
Ja-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Die CDU-Fraktion hatte beantragt, fir ein Konzept zur Belebung
des Wochenmarktes 6.000 Euro einzustellen. Dieser Antrag wurde ebenfalls bei Stimmengleichheit, vier Ja, vier
Gegenstimmen, eine Enthaltung, abgelehnt. Zum Stellenplan. Es wurde beantragt von der b-now, zu prifen,
durch welche zuséatzlichen Stellen Gelder langfristig gespart werden kénnten. Dieser Antrag wurde mit acht Ja-
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Schlief3lich wurden von der SPD drei Antrage gestellt. Erster
Antrag bezog sich darauf, eine pauschale Minderabgabe von 1,5 Prozent des Gesamthaushaltes zu
beschlielen. Dieser Antrag wurde bei drei Ja mit vier Gegenstimmen abgelehnt. Ein weiterer Antrag, auch
ebenfalls von der SPD, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Auch dieser Antrag wurde mit drei Ja-
Stimmen beflirwortet. Bei finf Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde das abgelehnt. Schlief3lich wurde
abgelehnt, die Zustandigkeit des Magistrates in § 8b der Haushaltssatzung auf 25.000 Euro zu reduzieren. Da
gab es sechs Gegenstimmen. Damit war der Antrag abgelehnt. Von den Grinen wurde beantragt, letztlich zur
Budgetierungsrichtlinie, konkret bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Erheblichkeitsgrenze fur
Baumalinahmen von einer Million auf 250.000 Euro zu reduzieren. Und bei den Anschaffungsmaflnahmen von
250.000 auf 50.000 Euro zu senken. Dieser Antrag wurde mit drei Ja-Stimmen beflrwortet. Bei funf
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Gegenstimmen und einer Enthaltung letztlich abgelehnt. Sodass zum Schluss, und damit komme sie jetzt auch
zu dem, was die Berichterstattung betrifft, zum Schluss die Haushaltssatzung mit dem Ergebnishaushalt, dem
Finanzhaushalt, allen Teilhaushalten, dem Stellenplan inklusive aller Anderungen und der Anderungsliste, die
seitens der Verwaltung vorgelegt wurde. Dieser Gesamtkomplex wurde mit funf Ja-Stimmen bei drei
Gegenstimmen und einer Enthaltung angenommen.

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Herr Holger Bellino, bedankt sich fiir den Bericht. Er lasse
nachher, wenn einzelne Antrége gestellt werden, je nachdem was die Debatte ergibt, natlrlich zunachst Gber
die Antrage abstimmen, lasse dann tUber den vom HFA beschlossenen Vorschlag abstimmen. Also wo die Dinge
drin sind, die im HFA eine Mehrheit gefunden haben bzw. eine Anderung zum eingereichten Haushalt
vorzunehmen ist.

Stadtverordnete Cornelia Scheer von der Fraktion Bindnis'90/Die Griinen hat zum Bericht von der Kollegin
Bolz noch zwei kleine Ergadnzungen. Das eine war, dass man tatsachlich auch gesagt hatte, dass fir das
Waldschwimmbad ein energetisches Sanierungskonzept vorgelegt werden soll. Und dann hatte ihre Fraktion
beantragt, das ist auch einstimmig durchgegangen, dass man in naher Zukunft eine Sondersitzung bezuglich
der Feuerwehr macht, weil da sehr, sehr viele Sachen mittlerweile offen sind und noch sehr viel zu besprechen
ist. Und das ist auch einstimmig, wie gesagt, beschlossen worden. Weiter berichtet sie, dass ihre Fraktion
tatsachlich einige Sachen habe, die noch im Nachhinein aufgefallen sind. Und zwar habe die Kollegin Bolz
richtig zitiert. lhre Fraktion habe einen Antrag gestellt bezliglich der Gelder fiir die Instandhaltung des
Birgerhauses oder vielmehr beantragt, dass ein energetisches Sanierungskonzept vorgelegt werden muss und
dass daflir Mittel einzustellen sind. Der Herr Wolf von der Verwaltung hatte in der Sitzung gesagt, es sind circa
70.000 Euro. Der Antrag wurde, wie die Kollegin Bolz richtig berichtet hat, abgelehnt. Sie miisse dazu sagen,
ihre Fraktion habe sich erstmal ein bisschen Uberfahren gefihlt. Im Haushalt 2023 waren Mittel eingestellt in
Hohe von 78.000 Euro fur einen Energieeffizienzberater fir die stadtischen Liegenschaften, fir die beiden DGHs
und das BGH. Da hatte man 90 Prozent, sprich 70.000 Euro, erstattet bekommen. Allein dieser Antrag ist
mehrheitlich beschlossen, weil ja auch der Haushalt mehrheitlich beschlossen wurde, aber der Energieberater
wurde nie beauftragt. Sie stellt fur ihre Fraktion den Antrag auf Wiedereinstellung dieser Mittel, die Anforderung
von entsprechenden Fdrdergeldern, bis das Ergebnis vorliegt und dem Parlament vorgestellt wurde, einen
Sperrvermerk auf die im Haushalt unter dem Produkt 57302 Birgerhaus eingestellten 200.000 Euro
Konzeptumstellung sowie auf die 300.000 Euro im Haushalt 2027. Also dort bitte ein Sperrvermerk, bis dass die
Ergebnisse vom Energieberater vorliegen und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gebracht
wurden. Dann habe ihre Fraktion noch einen zweiten Antrag bezlglich des Investitionsprogramms, Feuerwehr
Invest-Nummer 126-13, Anbau von zwei Fahrzeughallen. Tatsachlich falle es erst beim 20. Mal lesen auf, sie
vermisse die Fordermittel. Normalerweise bekomme man ja immer Férdermittel fir alles, was Feuerwehr betrifft.
Die Fordermitteleinnahmen sind nicht vermerkt, von daher gehe man davon aus, dass sie nicht beantragt
wurden. Hierfir gibt es sicherlich Grinde. Daher stellt sie flr ihre Fraktion den Antrag, Schaffung der
Auszahlungsvoraussetzungen fir die Beantragung der Férdermittel bis zum 30.06.2026, da die Férdermittel
jeweils immer bis irgendwann im September zu beantragen sind. Bis zum voraussichtlichen Bau in 2027 soll
baldmdglichst eine kostenglnstige Lésung fiir die Unterbringung der entsprechenden Fahrzeuge in einem
Gesprach mit der Feuerwehr gefunden werden. Und das Dritte, was ihrer Fraktion sehr wichtig war, das hatte
die Kollegin Bolz auch schon richtig erwahnt, der Antrag zur Budgetierungsrichtlinie. Dass die Stadt die
Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchfiihren soll bei erheblichen GréRenordnungen, das steht so im § 12 der
Gemeindehaushaltsverordnung, es steht auch drin, dass die Stadte und Gemeinden eine Erheblichkeitsgrenze
festlegen missen sogar. Nicht nur kdnnen, sondern missen. Das wurde hier getan. Wenn aber auf der einen
Seite im Haushalt mehrfach vermerkt wird, dass die Stadtverordneten quasi dafiir verantwortlich sind fir die
Investitionen, die natlrlich Zinsen und Tilgungen bzw. vor allen Dingen Abschreibungen auch nach sich ziehen
und dadurch den Haushalt aufblahen, sehr vorsichtig sein sollen, was sie als Investitionen einstellen. Man 6ffne
damit TUr und Tor, wenn man keine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchfiihre. Und zwar heif3t das ganz genau,
diese Betragsgrenzen von einer Million fur BaumalRnahmen und 250.000 fur Anschaffungsmaf3nahmen, dass
kein Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die fir die Gemeinde
wirtschaftlichste Lésung zu ermitteln, vorgenommen wird. Daher wiirde ihre Fraktion auch diesen Antrag gerne
nochmal zur Disposition stellen, bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Erheblichkeitsgrenzen
runterzusetzen von einer Million auf 250.000 fir BaumafBnahmen und von 250.000 auf 50.000 bei
Anschaffungsmaflinahmen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Antrage leider nicht schriftlich vorliegen. Er wisse jetzt nicht, ob dem jeder
so hat folgen kénnen. Die Damen und Herren Zuschauer mit Sicherheit nicht.

Stadtverordnete Ulrike Bolz, Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, méchte jetzt hier das Ganze nicht
unndtig in die Lange ziehen, aber sie misse doch korrigieren. In zwei Punkten habe die Kollegin Scheer falsch
berichtet. Zur energetischen Sanierung der Beckenpumpen. Ja, sie habe notiert, Cornelia Scheer beantragt die
Prifung einer energetischen Sanierung des Waldschwimmbades. Allerdings nach der Erlduterung zu der
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energetischen Situation der Beckenpumpe zieht Cornelia Scheer ihren Antrag zurlick. Also nicht, man habe
einstimmig beschlossen, sondern zieht zurlick. Das gleiche gilt fir das Sanierungskonzept durch einen
Energieberater bezlglich der Liftungsanlage. Der Antrag zur Einstellung von 70.000 Euro fur die Erstellung
eines Sanierungskonzeptes wird zurtckgezogen. Beides habe sie in ihrer Mitschrift genauso auch
vorgenommen, sodass man von zwei Seiten den Beleg habe, dass das wohl korrekt ist.

Stadtverordnete Cornelia Scheer erklart, sie habe auch nachgelesen, die Kollegin Bolz habe in einem Punkt
Recht, tatsachlich mit den energetischen Sanierungen fir das Waldschwimmbad. Da hat der Birgermeister
namlich auch sehr genau erlautert, dass die Verwaltung da bereits dran ist. Und mit der Sanierung, mit dem
Geld fir den Energieeffizienzberater, das musste ihre Fraktion zuriickziehen, weil man andere Voraussetzungen
hatte und nicht wusste oder das noch nicht zu dem Zeitpunkt wusste, dass diese Gelder bereits im Haushalt 23
eingestellt waren. Weil der Vorbeschluss, der sei ja schon ganz anders.

Der Vorsitzende fasst zusammen, man habe jetzt 3 Antrage der Fraktion Blindis '90/Die Griinen vorliegen, Gber
die man spater abstimmen werde. Er bittet jetzt um die Stellungnahmen der Fraktionen.

SPD-Fraktion
Fir die SPD-Fraktion gibt Fraktionsvorsitzender Dr. Kevin Kulp die Haushaltsrede ab. Das verwendete
Redemanuskript ist wie folgt wiedergegeben:

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Vorsitzender,
liebe Gaste,

ich mdchte jetzt zunachst vielleicht eine Bemerkung voranschicken. Ich hatte ja eigentlich darauf gewartet, dass
die groflte Fraktion beginnt mit der Haushaltsrede, liebe Frau Bolz. Aber offensichtlich spielen wir so ein
bisschen Bundestag, jedenfalls in dem Sinne, dass jetzt die gréfite Oppositionsfraktion redet. Aber gut, dann ist
das halt so. Ich mdchte auch voranstellen einen Dank an die Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter fur
die geleistete Arbeit dieses Jahr. Das méchte ich bewusst an den Anfang stellen. Erstens, damit es am Ende
nicht vergessen geht und zum Zweiten, damit dieser Dank nicht unter der Kritik, die ich jetzt im folgenden auf3ern
werde, leidet und deshalb vielleicht dann etwas schal wirkt. Daher mache ich hier sozusagen auch den
gedanklichen Absatz.

Ja, der Haushalt fur das Jahr 2026, man kénnte ihn vielleicht mit der Uberschrift versehen, er ist ein Haushalt
ohne Perspektive. Er ist ein Haushalt, der zumindest die Perspektive hat, sehenden Auges in den Untergang zu
laufen. Ist vielleicht etwas zu drastisch formuliert, aber sehenden Auges in den finanziellen Abgrund zu stolpern,
wird man wohl so sagen kénnen. Und das ist jetzt keine rein politische Bewertung, sondern das liest sich bereits
auf Seite 4 und Seite 6 des Vorberichts. Es liest sich auch haufiger im Vorbericht. Ich erspare jetzt alle Zitate,
die auf Seite 4 und Seite 6 mdchte ich Ihnen dennoch wiedergeben, weil Sie das Problem eigentlich perfekt auf
den Punkt bringen. Auf Seite 4 heil3t es, der Ausgleich im Finanzhaushalt kann nur 2026 mit der vorhandenen
ungebundenen Liquiditat geschafft werden. In der aktuellen mittelfristigen Planung ist dies nicht mehr moglich.
Nur auf Seite 6 heillt es nochmal in anderen Worten, mit dem gegenwartigen Haushaltsentwurf 2026 findet ein
stetiger Abbau des Liquiditatsbestandes statt. Der Ausgleich im Finanzhaushalt wird 2026 nur unter Einsatz der
frei verfligbaren Liquiditat geschafft. 2027 bis 2029 ist diese jedoch nicht ausreichend. Mit anderen Worten, der
Haushalt 2026 sieht ganz in Ordnung aus auf den ersten Blick und 2027 kann die Stadt Neu-Anspach sich selbst
nicht mehr finanzieren. Was bedeutet das fir den Haushalt 2027? Das bedeutet moglicherweise
Steuererhohung, das bedeutet méglicherweise drastische Kiirzungen. Diese liegen dann allerdings nach der
Wahl. Insofern mag man da zu denken, was man will.

Viele Fragen haben wir aus diesem Grunde auch an diesen Haushalt gerichtet. Viele wurden beantwortet. Auch
hier mdchte ich dann doch nochmal das Lob an die Verwaltung wiederholen. Dennoch sind einzelne Fragen,
auch schon dort sieht man dann die Liicken, die diese Haushaltsplanung aufweist, unzureichend aus unserer
Sicht beantwortet worden. Insbesondere Kollegin Scheer hat es eben gerade anklingen lassen, mit Blick auf
Fordermdglichkeiten fur einzelne Investitionen, fir einzelne Ausgabenposten in diesem Haushalt stellt man sich
durchaus die Frage, ob wirklich alle Méglichkeiten immer ausgeschopft wurden. Das betrifft insbesondere den
Bereich Feuerwehr, das betrifft den Bereich Katastrophenschutz und vieles andere mehr. Letztendlich war die
Haushaltsberatung, das hat eigentlich die Auflistung von Frau Bolz sehr schén deutlich gemacht, von dem Willen
gepragt, keine signifikanten Anderungen durchzufiihren und letztendlich diesem von der Verwaltung zu Recht
aufgezeichneten Abgrund im Jahr 2027 in irgendeiner Art und Weise entgegenzutreten. Man hatte, um
Steuererhdhungen 2027 zu verhindern, um signifikante Leistungseinsparungen 2027 zu verhindern, den Mut
haben missen, jetzt in dieser Haushaltsdebatte das Ruder herumzurei3en. Dieser Mut wurde mehrheitlich an
ganz vielen verschiedenen Punkten nicht aufgebracht und das ist etwas, was hier sich jeder, der am Ende
diesen Haushalt mit unterstitzt, auch vorwerfen lassen muss.
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Woran hat es gelegen? Ich mdchte ein paar, nicht alle Punkte nennen. Ein Punkt, das klang vorhin in der Debatte
schon an, ist der ganze Komplex Vertradge mit den freien Tragern. Das ist zwar auf dem Weg, das ist gut, auch
wenn es ein holpriger Weg war, das haben wir eben in der Debatte schon gehért, aber wir haben mit Blick auf
die Vertrage mit den freien Tragern vom Burgermeister auch die Aussage in der Beratung des Haupt- und
Finanzausschusses gehdrt, dass die Haushaltsansatze, insbesondere hier jetzt der evangelischen Kirche, eine
komplette Blackbox sind. Keiner der Punkte, die in diesem Haushalt dort stehen, basiert tatsachlich auf einem
Haushaltsentwurf, der dort eingereicht wurde, sondern von Annahmen, die die Verwaltung treffen musste. Und
das ist vielleicht signifikant flir eine Haushaltsplanung, die auf der einen Seite zwar zugibt, 2027 in die
Katastrophe zu laufen, aber gleichzeitig fiir den laufenden Haushalt mit Zahlen hantiert, die sich so weder
belegen noch nachweisen lassen, sondern auf Vermutung basieren, basieren miissen aufgrund der derzeitigen
Vertragslage. Auch vielleicht flr die Zuschauer nochmal zum Nachvollziehen ein Argument, warum wir gesagt
haben, diese Vertrdge mussen aufgeldst werden, weil diese Planung kann so nicht weitergehen. Sie ist am
Ende zulasten der Biirgerinnen und Birger der Stadt und zulasten am Ende ihres Geldbeutels, weil es in Form
von Steuern niederschlagt.

Das zweite Thema bringt der Kollege Fleischer und hier méchte ich ihn doch einmal lobend erwahnen, immer
wieder auf. Der Herr Fleischer von den Freien Wahlern weist namlich regelmagig in den Haushaltsdebatten
darauf hin, dass einzelne Posten, Ausgabenposten im Bereich der Sach- und Dienstleistung nicht
nachvollziehbar seien und bringt mal mehr oder minder, da liege ich dann haufig mit ihm doch inhaltlich
auseinander, aber mal mehr oder minder inhaltlich nachvollziehbare Ansatze, wie man mit diesen Posten
umgehen kann und vielleicht zu Einsparungen kommen kann. Weil wir aber gesagt haben, wir kdnnen nicht die
Ersatzverwaltung spielen, nicht in einer Haupt- und Finanzausschussklausur, solange und so gut sie auch
gewesen sei, haben wir beantragt, eine pauschale Minderausgabe Uber diese Posten und da méchte ich Frau
Bolz, vielleicht war das auch im Vortrag dann zu schnell, korrigieren Uber diesen Posten, das heil’t Gber die
Sach- und Dienstleistung zu legen, um genau das, was der Kollege Fleischer immer wieder moniert hat, auch
tatsachlich zur Geltung zu verhelfen. Letztendlich war den meisten Biirgerinnen und Birgern ja bewusst, dass
zumindest in Teilen der Sparwille, was die angebotenen Verwaltungsansatze angeht, nicht unbedingt
angekommen ist und das ist auch sozusagen dementsprechend nicht so ganz zutreffend, dass man dann im
Vorbericht der Welt zur Kenntnis gibt, man habe sich bemuht, immer die gunstigsten Wege zu suchen. Ich
erinnere die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch die werten Kolleginnen und Kollegen gerne daran, dass
wir Anfang des Jahres einen grof3en Aufschrei in dieser Stadt hatten, weil die Verwaltung vier Baume fir 100.000
Euro gepflanzt hat.

Gleichzeitig missten auch zusatzliche personelle Umstrukturierungen angepackt werden, um dem aufgezeigten
Defizit entgegenzuwirken. Was wir uns aber stattdessen leisten, sind immer wieder zusatzliche Angebote, mit
denen wir den Burgern vermeintlich oder tatsachlich etwas Gutes tun wollen. Ich erinnere an die Debatte um
den Umweltranger, hochgelobt, eine tolle Voraussetzung, eine tolle Anschaffung der Stadt Neu-Anspach, der
kimmert sich jetzt um unsere Gemarkung. Es ist auch fast die einzige Gemarkung im Hochtaunuskreis, wo das
passiert. Alle anderen Kommunen leisten sich das namlich nicht, mit Ausnahme der Stadt Bad Homburg und
der Stadt Usingen. Die Stadt Usingen hat im Prinzip ihre Kosten mit dem Umweltranger jetzt halftig auf die Stadt
Neu-Anspach Ubertragen und die Stadt Neu-Anspach hat gesagt, das finden wir gut, das machen wir mit, wir
nehmen euch diesen Finanzposten ab und finanzieren das mit. Mit einem Leistungsangebot, was keine andere
Kommune hat und unsere Kommune mit Blick auf ihre Finanzlage, das mdchte ich dick unterstreichen, Blick auf
ihre Finanzlage auch nicht brauchen. Das ist eben eine generelle Haltung, die diese Haushaltsdebatte auch im
Haupt- und Finanzausschuss durchzogen hat. Eigentlich, wenn man ehrlich mit diesem Haushalt umgehen
wirde und auch mit den Zahlen und Daten, die dort genannt werden, misste man sich bei jeder
Beschlussfassung die Frage stellen, kdnnen wir uns den Haushaltsansatz, der hier aufgezeigt wird, tatsachlich
noch leisten? Ist das ein Must-Have oder ist es ein Nice-to-Have, eher ein Add-on? Und der Umweltranger ist
eines der vielen Beispiele, die unter Nice-to-Have fallen und in dem Fall haben wir auch noch den Bléden flr
die Stadt Usingen gespielt in dieser Situation. Das ist leider eine unschéne Entwicklung.

Gleichzeitig haben wir versucht, im Zuge der Haushaltsdebatte wirksame Kontrollmechanismen auch fiir die
Stadtverordnetenversammlung, was die weitere finanzielle Entwicklung angeht, zu implementieren. Es wurde
zu Recht vorgetragen, dass wir versucht haben, die Ausgabenmadglichkeit des Magistrats, die derzeit bei 50.000
Euro liegt, zu halbieren. Gleichzeitig haben wir versucht, mit Hilfe der Kolleginnen von den Griinen
Wirtschaftlichkeitsprifungen einzufiihren, weil auch das eines der grofieren Probleme der vergangenen
Haushalte geworden ist, dass bei vielen grolten Anschaffungen, gerade im Sach- und Dienstleistungsbereich,
im Fahrzeugbereich, eben genau das nicht getan wurde, sondern mehr oder minder auf gut Gliick, Angebote
eingeholt wurden. Aul3erdem sind wir der Auffassung, dass es durchaus auch langfristig fir den Haushalt, und
das mag jetzt vielleicht die typisch sozialdemokratische Sicht, muss man vielleicht auch den Blrgern erklaren,
man hat ja als SPD-Mann immer so ein bisschen den Ruf, die kénnen nicht mit Geld umgehen, schmeilen es
gerne aus dem Fenster. Zumindest einen Punkt méchte ich in diese Richtung dann doch nennen, um das
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Klischee zu erflllen, und zwar die arbeitnehmerfreundliche Seite dieses Haushalts, wenn man in den Haushalt
namlich guckt, sieht man, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung massive Uberstunden
schieben und schieben mussen und 600.000 Euro Ruckstellungen eingeplant sind fir nicht genommenen
Urlaub. Und das ist ein Umstand, der meines Erachtens aufgeldst werden sollte, und vor diesem Hintergrund
ist es auch etwas irritierend, wenn sich der Burgermeister dann in der Haushaltsdebatte zu dem Satz hinreif3en
I&sst, naja, er wirde in seiner Funktion als Blrgermeister gegen jede Aufstockung des Stellenplanes kdmpfen.
Wenn man sich diesen Haushaltsentwurf und auch die Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf
dem Rathaus anguckt, wird man durchaus zu einer gegenteiligen Auffassung kommen mussen, ndmlich dass
Entlastung an einigen Stellen zwingend notwendig ist und wahrscheinlich auch finanziell sinnvoll, wenn wir die
Arbeitskrafte am Rathaus halten wollen.

Zwingend notwendig und sinnvoller personeller Einsatz wurde von uns auch beantragt, namlich damit
juristischen Sachverstand auf dem Rathaus zu implementieren. Wir sehen das hier immer wieder in
Diskussionen Uber insbesondere im Bereich Bauvorhaben, wir sehen es im Bereich Vertrage jetzt mit den freien
Tragern, aber auch anderen, wo hier immer wieder versucht wird, externen Sachverstand einzuholen, ohne
dass selbst in der Verwaltung die juristische Kompetenz angesiedelt ist, das erstens gegen zu priifen oder die
Fragen so zu formulieren, dass sie am Ende auch juristisch verwertbar sind. Das, man muss sich jetzt nicht
wundern, wurde natiirlich von den anderen kritisch gesehen im Hinblick auf die von mir schon erwahnten Punkte.
Ich mdchte das Ganze hier jetzt nicht allzu sehr in die Lange ziehen, ich habe die wichtigsten Punkte genannt,
mdchte vielleicht noch die drei Parteien ansprechen, die diesem Haushalt zugestimmt haben. Vielleicht beginne
ich mal mit der CDU, liebe CDU. Ich kann das verstehen, dass Sie natirlich jetzt auf Gedeih und Verderb einen
Haushalt Ihres Birgermeisters stitzen wollen und stlitzen missen und die entsprechenden
Argumentationsketten auf den Tisch legen. Das ist politisch und menschlich nachvollziehbar. Das Problem, was
ich mit der ganzen Sache nur habe, ist, dass Sie sich immer wieder auch in den Debatten dadurch auszeichnen,
dass Sie notwendige Veranderungen, die dieser Haushalt dringend bedarf, erst dann zustimmen, wenn es
eigentlich schon zu spat ist oder fur jeden offensichtlich ist. Wir hatten das bei den Kitas gehabt, da haben Sie
jahrelang bekampft, dass dort Gberhaupt eine Prifung stattfindet. Dann haben Sie, wie Sie den Blrgermeister
gestellt haben, auf einmal das Ganze unterstutzt. Gleiches Thema zum Jugendhaus. Sie haben Uber Jahre lang
bekdmpft, dass es Veranderungen beim Jugendhaus gibt. Das Jugendhaus ist mit 330.000 Euro einer der
groRten Posten fir freiwillige Ausgaben in diesem Haushalt und dann kommen Sie nun plétzlich, nachdem Sie
nun auch diesen Vorbericht gelesen haben in der Haupt- und Finanzausschussklausur mit einer Wortmeldung
daher, dass Sie sagen, ja, also jetzt miisste man vielleicht doch mal (berlegen, ob man es vielleicht in IKZ
Uberfliihrt, ob man vielleicht irgendwelche anderen Angebote schafft. Das fallt Ihnen reichlich spat ein. Darlber
diskutieren wir schon seit Jahren. Bisher haben Sie es pauschal abgelehnt. Und jetzt sehen Sie den Vorbericht.
Sie sehen, dass wir 2027 in einem Problem reinlaufen und erst jetzt wollen Sie sich in dieser Frage bewegen
zu einem Zeitpunkt, mit dem wir mit Blick auf die Klindigungsfristen in diesen Vertragen eigentlich schon keine
Méoglichkeit mehr haben, zumindest fur 2027 finanzpolitisch gegenzusteuern.

Und insofern verwundert es noch mehr, dass Sie statt diese notwendigen Beschlisse zu treffen, eher versucht
haben, Wahlgeschenke zu verteilen und offensichtlich so noch rechtzeitig vor der Wahl entsprechende Stimmen
einzusammeln. Frau Bolz hat die 2500 Euro an den Seniorenbeirat erwahnt, die Sie beantragt haben, wobei
sich der Seniorenbeirat gefragt hat, wofur er die brauchen soll. Aber das mag dann nochmal ein anderes Thema
sein. Sie haben versucht, mit den 6000 Euro fiir den Markt hier einen Schaufensterantrag durchzubringen, der
in der Sache nichts verandern wird, weil er die konzeptionellen Probleme dieses Marktes nicht in den Griff
bekommen hatte und ahnliches. Und bei dem Ganzen ist es ja dann nicht verwunderlich, dass Sie Zustimmung
nur von den beiden Fraktionen bekommen haben, die sich offensichtlich gar nicht bzw. wenig im Vorfeld der
Haushaltsberatung tiberhaupt mit dem Haushalt auseinandergesetzt haben. Namlich den Freien Wahlern und
der NBL.

Liebe Freie Wahler, ich habe es schon gesagt, Herr Fleischer, Sie haben ja regelmaRig gute Ansatze, auch in
den Haushaltsberatungen. Das moéchte ich auch sehr ausdricklich honorieren. Allerdings haben Sie bei Thomas
Pauli bzw. als Thomas Pauli noch Birgermeister war, genau dieselbe Kritik gebracht und haben deshalb unter
Bausch und Bogen den Haushalt abgelehnt. Da kénnte ich Ihnen jetzt Zitate vorlegen. Ich habe nachgeguckt,
was Sie da alles gesagt haben. Es geht gar nicht, war sozusagen eigentlich da das meiste Zitierte. Und da
haben Sie abgelehnt. Jetzt sagen Sie dasselbe. Sie kritisieren genau dasselbe. Jetzt hért man nun die Kritik
nicht mehr. Jetzt stimmen Sie zu. Die Frage ist irgendwie, warum? Vielleicht kdnnen Sie uns das ja erklaren,
weil das ist tatsachlich eine Frage, Uber die ich schon sehr lange nachdenke.

Die zweite Gruppierung, die ja wahrscheinlich wohl auch heute wieder zustimmen wird, ist die NBL. Und da
mochte ich doch noch ein Wort sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der NBL. Sie haben sich bei den
allermeisten Fragen in der Haushaltsdebatte enthalten. Das ist Ihr gutes Recht. Sie missen nicht zu allem eine
Meinung haben und zu jedem mit Ja oder Nein stimmen. Trotzdem kann ich eine Sache sicherlich sagen, mit
Blick auf auch die Geschichte lhrer Partei. Wir haben unsererseits gut mit Andreas Moses zusammengearbeitet.
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Ich war mit ihm meistens politisch nicht einer Meinung. Das durfte niemanden hier Uberraschen. Aber Andreas
Moses und mich hat immer eine Idee geeint. Namlich die Idee, dass die Grundsteuer und die Steuerlast fur die
Birgerinnen und Birger mdglichst gering gehalten werden soll. Und vor dem Hintergrund kann ich es mir gut
vorstellen, dass zumindest er nicht mit einem Haushalt einverstanden gewesen ware, der sehenden Auges in
eine Steuererhdéhung oder in ein Problem 2027 fuhren wird. Und da das |hre letzte Abstimmung hier dieses Jahr
sein wird, bitte ich Sie doch mal zu Uberdenken, ob das damit ernsthaft Ihre Haltung heute Abend sein soll.

Ich beantrage Uberdies, sehr geehrter Herr Vorsitzender, dass namentlich Uber den Haushalt, konkret Gber die
Haushaltssatzung, abgestimmt wird. Denn wer sehenden Auges heute Abend, das habe ich bereits am Anfang
gesagt, ein Haushalt beschlie3t, der 2027 absehbar und fiir alle ersichtlich schwarz auf weif von der Verwaltung
festgestellt in eine Katastrophe fiihrt, der muss das am Ende mit seinem Gewissen vereinbaren kénnen.

Insofern haben Sie frohe Weihnachten.

Der Vorsitzende vergewissert sich, dass man von der SPD-Fraktion jetzt keinen konkreten Antrag Uber die
namentliche Abstimmung hinaus gehért habe.

Stadtverordneter Dr. Kevin Kulp erwidert, dass die Kollegin Bolz samtliche Antrage, die die SPD-Fraktion im
Zuge der HFA-Klausur gestellt hat, vorgelesen habe. Er sehe keinen Sinn darin, sie hier alle wieder erneut zu
stellen und dasselbe Votum abzuholen. Er hoffe, dass dieser Haushalt keine Mehrheit findet und man die
Gelegenheit nutzt, im Februar einen Haushalt zusammen aufzustellen, der die Probleme der Stadt wirklich
anpackt.

CDU-Fraktion
Fir die CDU-Fraktion gibt Fraktionsvorsitzende Ulrike Bolz die Haushaltsrede ab. Das verwendete
Redemanuskript ist wie folgt wiedergegeben:

Sehr geehrter Herr Parlamentsvorsitzender,

sehr geehrte Mitglieder des Magistrates,

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Parlamentes,
sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Mitburgerinnen und Mitblrger,

bevor ich zu meiner Rede komme, es ist doch erstaunlich, dass ich alle Jahre wieder zunachst mein Wort an
die SPD-Fraktion richten muss. Leider ist es jedes Mal nicht erfreulich, so auch in diesem Jahr. Ja, eine
Auseinandersetzung mit anderen Fraktionen steht jedem zu. Aber eine Wertung, glaube ich, nein. So, nun zu
meiner Rede.

Auch wenn die aktuelle Situation der Kommunen, die Finanzen betreffend, immer schwieriger wird, kbnnen wir
feststellen, der Burgermeister bleibt dabei, ein Schonrechnen gibt es nicht.

Das hat sogar Herr Dr. Kulp bestétigt gerade eben. Diese Ehrlichkeit des Birgermeisters gilt auch flr das
Haushaltsjahr 2026, gerade weil die externen Parameter zunehmend belastend sind. Fir immer mehr Aufgaben,
die die Kommunen zu leisten haben, fehlt die ausreichende Finanzausstattung von Bund und Land. Auch wenn
im Vorfeld durch Verwaltung und Magistrat, das muss ich hier erganzen, im Ergebnishaushalt Gber eine Million
Euro und im Investitionshaushalt ebenfalls Gber eine Million Euro gestrichen worden sind.

Nachdem flr das laufende Jahr die Schlisselzuweisungen dramatisch gesenkt und die Kreis- und Schulumlage
erheblich erhdéht wurden, ist die Ausgangslage fur die aktuelle Planung schwierig. Ja, das Land hat fur Neu-
Anspach einen Betrag von 371.000 Euro zusatzlich bereitgestellt. Gleichzeitig sinken jedoch die
Schlisselzuweisungen nochmals um 166.000 Euro und die Kreis- und Schulumlage steigt um 114.000 Euro.
Damit ist der Landeszuschuss nahezu aufgebraucht. Weitere Landesmittel sollen folgen, die Hohe ist noch nicht
bekannt. Ebenso wenig kennen wir die HOhe der Bundeszuschisse. Wir wissen jedoch, dass sie erst ausgezahlt
werden, wenn die Kommunen in Vorlage getreten sind. Man darf dazu gespannt sein.

Wir von der CDU machen daher deutlich, dass diese zusatzlichen Mittel zielfihrend und nur fir fallige
Investitionen genutzt werden durfen. Kurzfristig wirkende Strohfeuereffekte sind zu vermeiden. Ich hatte es
schon in der Pressemitteilung deutlich gemacht, der vorliegende Haushaltsplan fiir 2026 ist auf Kante genaht.

Es ist wenig hilfreich, wenn man von der SPD in der Zeitung lesen kann, dass Neu-Anspach ,schnurstracks in
den Untergang“ marschiere. Diese Panikmache hilft niemandem. Wenn dann auch noch am Ende der Beratung
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im HFA der Antrag gestellt wird, die Mittel im Ergebnishaushalt pauschal um 1,5 Prozent zu senken, dann zeigt
das deutlich, dass die Haushaltsberatungen nicht ernst gemeint sind. Ansonsten hatte bei dem sich daraus, und
hier sind wir unterschiedlicher Meinung, Sie haben den Ergebnishaushalt genannt, jetzt sagen Sie nur Sach-
und Dienstleistungen, ergebenden Streichbetrag von ca. 680.000 Euro unmittelbar der Antrag folgen missen,
die Grundsteuer B zu senken, um uber 100 Punkte. Oder wenn Sie sich jetzt nur, was sich nach meiner
Erinnerung so nicht ergab, auf die Sach- und Dienstleistungen beziehen, sind das immer noch 20 bis 30 Punkte.
Dieser Antrag ist nicht gefolgt. Stattdessen wird noch seitens der SPD die Forderung laut, die Grundsteuer C
zu erheben. Das belastet die Blrger zusatzlich, treibt den Verwaltungsaufwand bei insgesamt geringem Ertrag
in die H6he und ist zudem noch nicht mal rechtssicher.

Die CDU-Fraktion hat in intensiven zweitagigen Beratungen gemeinsam mit dem Blirgermeister Ziele formuliert,
fur die in der Beratung des HFA entsprechende Antrage gestellt wurden. Dabei ist es uns wichtig, die
Bevdlkerung mitzunehmen und mit den Birgerinnen und Blrgern in Kontakt zu sein und Jung und Alt nicht
gegeneinander auszuspielen. Auch weitere Erhéhungen der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer
mussen und konnten vermieden werden. So sehen wir es als Erfolg an, dass es gelungen ist, die Beforsterung
unseres Waldes ab Januar 2026 wieder von Hessen-Forst durchfihren zu lassen, mit unserem Forster und mit
der weiter sichergestellten Arbeit des Vereins WaldLiebe. Als ebenso gelungen stellt sich die Belebung des
Marktplatzes durch den Kleeplatz und den Staudengarten heraus. Beides wird gerne und zahlreich
angenommen. Leider gibt es jedoch immer wieder Menschen, die diese Aufwertung nicht schatzen und mit Mill
und Zerstoérung dazu beitragen, dass das positive Bild in der Stadtmitte zumindest kurzfristig beeintrachtigt ist.
Die gelungene Sanierung und Wiedereroffnung des Waldschwimmbads konnte im Sommer stattfinden,
nachdem Biirgermeister und Verwaltung die verungliickte urspriingliche Planung durch intensive Arbeit, quasi
tagliche Anwesenheit auf der Baustelle und in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Unternehmen zu
einem guten Ende fiihren konnten.

Der Prasentation des Blirgermeisters zur Haushaltseinbringung war zu entnehmen, dass trotz Einrechnung der
Tariferh6hungen deutliche Einsparungen in der Verwaltung durch Pauschalkirzungen im Personalbereich
vorgenommen wurden. Gleichzeitig wurden schon bei Aufstellung des Haushaltsplans und durch den Magistrat,
ich hatte es eben schon eingangs gesagt, tber 2 Millionen Euro gestrichen. Eine dieser Streichungen betraf die
Investition in E-Ladesaulen. Wir halten jedoch die Elektromobilitat fiir zukunftsorientiert und haben daher
beantragt, wie ich es bereits im Bericht des HFA vorgetragen habe, die Investition durch private Investoren oder
die Forderung durch das hessische Wirtschaftsministerium maoglich zu machen. Die Investitionssumme von
500.000 Euro fir den Hallenanbau bei der Freiwilligen Feuerwehr Anspach ist nach wie vor im Haushalt
enthalten. Dem Antrag, den Sperrvermarkt nicht im Magistrat, sondern im HFA aufheben zu lassen, wenn alle
immer noch ausstehenden Fragen beantwortet sind, stimmten wir zu. Sehr positiv sehen wir, dass die
Anschaffung der neuen Beckenpumpen fir das Waldschwimmbad fir 95.000 Euro mit Sperrvermerk versehen
ist, bis die entsprechende Férderung in Hohe von 75 Prozent sichergestellt ist. Eine weitere Einsparung wurde
vom Blrgermeister eingebracht. Im Haushaltsplan standen 200.000 Euro fiir die Erneuerung der Ampelanlagen,
da es keine Ersatzteile mehr gibt. In intensiven Beratungen in der Verwaltung und unter Hinzuziehung eines
Verkehrsplaners konnte das Investitionsvolumen in dieser Position auf 70.000 Euro reduziert werden. Der
Grund, die Ampelanlagen kénnen durch Zebrastreifen ersetzt werden.

Die CDU-Fraktion ist flr verlassliche Kinderbetreuung, das haben wir eben auch schon zum Ausdruck gebracht.
Fir junge Familien ist das enorm wichtig, auch und gerade vor dem Hintergrund der Vertragsverhandlungen mit
den freien Tragern. Die CDU-Fraktion wird das in den kommenden Wochen unterstlitzend begleiten. In den
letzten Wochen hat die Verwaltung hierzu in einer Beschlussvorlage dargelegt, dass mit den freien Tragern
Evangelische Kirche und VzF ausgehandelt werden konnte, dass sowohl eine verkurzte Kindigung zum
31.12.2026 als auch der rickwirkende Vertragsbeginn zum 01.01.2026 moglich ist, wenn die Vertrage bis zur
ersten Sitzungsrunde in 2026 unterzeichnet sind. Das ist ein positives Verhandlungsergebnis fir die Stadt. Die
SPD verweigert hier jedoch die Zustimmung, da sie immer die automatische, sofortige Kundigung mit
beschlielen will, ohne Sicherheit fir die Familien, fir die Betreuung ihrer Kinder. Im Fokus steht auch die
Jugendarbeit. Die CDU-Fraktion, ich hatte es berichtet, ist mit der Intensitat der Arbeit des Streetworkers in Neu-
Anspach nicht zufrieden. Wir haben daher beantragt, dass der Magistrat priifen moge, wie in der Streetwork
nachgebessert und gleichzeitig die Jugendarbeit im Jugendhaus besser aufgestellt werden kann. Hierbei soll
die mogliche Zusammenarbeit im Rahmen der IKZ oder die engere Kooperation mit Nachbarkommunen
mitgeprift werden. Wir sind nicht der Meinung, dass der Ubergang des Jugendhauses direkt an die Stadt
ungepruft vorgenommen werden soll und folgen auch hier nicht dem Antrag der SPD-Fraktion, die automatische
Kindigung auszusprechen. Die Erganzung der b-now, das Jugendforum in dieser Frage anzuhéren, nehmen
wir gerne auf. Der Antrag wurde mehrheitlich beschlossen.

Die Seniorenarbeit in unserer Stadt ist von gro3er Bedeutung und hat bei uns einen entsprechenden Stellenwert.

Im kommenden Jahr steht zudem die Wahl eines neuen Seniorenbeirats an. Hier unterstitzt die CDU-Fraktion
mit ihrem Antrag, den Seniorenbeirat mit zusatzlichen Geldern fur die anstehende Wahl zu unterstitzen. Unser
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Antrag flr den Versuch, das Marktgeschehen zu beleben und dafir 6.000 Euro in den Haushaltsplan
aufzunehmen, wurde in den Beratungen leider bei Stimmengleichheit abgelehnt. Bezogen auf die
Stellenplanung hat der Birgermeister, wie bereits erwdhnt, schon im Vorfeld Reduzierungen im Haushalt
vorgenommen und nachdrticklich erklart, dass er keine Aufweitung des Stellenplans vornehmen wird. Daher
kénnen wir auch die Forderungen der Fraktion der Griinen nicht unterstitzen, die Erheblichkeitsgrenze bei
Wirtschaftlichkeitsberechnungen fir BaumaRnahmen von einer Million Euro auf 250.000 Euro und bei
AnschaffungsmafRnahmen von 250.000 auf 50.000 Euro zu reduzieren. Der Verwaltungsaufwand wiirde sich
hier drastisch erh6hen und der Personalbedarf dementsprechend steigen. Bereits im vergangenen Jahr wurde
dieser Sachverhalt zudem ausflhrlich besprochen. Die SPD hat bei ihrem Antrag, die Stelle des Umweltrangers
zu streichen und die IKZ aufzukiindigen, nicht verstanden, dass es diese Stelle im Stellenplan bereits gibt, denn
der Umweltranger ist der Ortspolizei zugehoérig. Dem Prifantrag der b-now zur Feststellung, wo gegebenenfalls
nachgesteuert werden kann, um an anderer Stelle zu reduzieren, sind wir gefolgt.

Dem Antrag der SPD, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sind wir nicht gefolgt. Zum einen ist es
nicht gefordert und die Aufstellung wirde damit die Verwaltung nur zusatzlich belasten, zum anderen konnte
auf unsere Frage, was darin enthalten sein solle, nicht ein Stichwort gegeben werden. Fir uns klar, denn der
Haushaltsplan, ich sagte es, ist bereits auf Kante genaht. Wir freuen uns allerdings, dass die SPD angekiindigt
hat, mit allen Fraktionen Verantwortung fur den Haushalt 2026 ibernehmen zu wollen. Eine Ablehnung ware
vor diesem Hintergrund auf3erordentlich inkonsequent und die Ernsthaftigkeit der Aussage musste zumindest
mal in Frage gestellt werden. Die CDU-Fraktion wird dem Haushaltsplan 2026 in allen Teilen zustimmen.

Abschlieend, ich hatte es bereits aber im Rahmen der HFA-Klausur gemacht, méchte ich nicht versaumen,
nochmals mich bei der Verwaltung fur die sehr gute Zusammenarbeit zu bedanken. lhnen allen hier im Saal und
ihren Familien wiinsche ich stellvertretend fiir die CDU-Fraktion ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr.

b-now-Fraktion
Far die b-now-Fraktion gibt Fraktionsvorsitzender Christian Holm die Haushaltsrede ab. Das verwendete
Redemanuskript ist wie folgt wiedergegeben:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrte Stadtverordnete,

sehr geehrte Mitglieder des Magistrats,

sehr geehrte Mitarbeiter der Stadt,

sehr geehrte Vertreter der Presse und natirlich vor allem
sehr geehrte Mitblrger und Mitblrgerinnen,

Ich méchte mich zunachst bei den vielen Mitarbeitern der Stadt bedanken. Es war sehr viel Arbeit, den Haushalt
aufzustellen. Es gab viele Fragen von der Politik, es gab viele Nachfragen, aber wir wurden professionell
unterstutzt und dafir gebuhrt Ihnen unser Dank. Ohne Sie alle gdbe es das hier nicht. Ohne die engagierten
Mitarbeiter hatten wir ein Problem. Daher mein tief verbundener Dank.

Ohne Perspektive. Wahrend wir 2023 am Limit waren und 2024 aus der Balance, so die Titel meiner damaligen
Reden, so sind wir heute bereits auf dem Pfad, der selbst auf Ebene der Bundespolitik als hochst problematisch
angesehen wird. Ein Haushalt ohne Perspektive ignoriert die Realitat. Verschuldung und Sondervermégen sind
die Schlagworte, die in fast jeder Haushaltsdebatte zentral genannt werden. Diese Probleme sind
allgegenwartig. Einbruch der Wirtschaftsleistung, zu hohe Strom- und Arbeitskosten, aufgeblahte Burokratie und
Verwaltung, Krieg in der Ukraine, islamistischer Terror in vielen westlichen Staaten und eine Weltpolitik der
GroBméachte, die scheinbar im Tagestakt neue Zdlle oder Sanktionen verhdngen. Solche instabilen
Rahmenbedingungen haben negative Auswirkungen auf den industriellen Auflenhandel, von dem ein grofRer
Teil unserer Wirtschaftsleistung abhangt. Neben den stagnierenden oder ausbleibenden Gewerbeeinnahmen
haben auch die gestiegenen Aufgaben und Leistungen, die der Bund und das Land erbringen mussen, einen
zusatzlichen massiven Einfluss auf die Stadte und Gemeinden.

Auch die Stadt Neu-Anspach muss mit einigen Effekten aus diesen Veranderungen umgehen. Gestiegene
Lohn- und Sachkosten, stetiger Personalmangel und erhohte Umlagekosten des Kreises. All das belastete
bereits die Haushaltsplanung fir 2025 und fir 2026 gibt es kaum eine Anderung bei genau diesen
Herausforderungen. Wie im Vorjahr wurde der Haushalt sehr kontrovers und intensiv diskutiert. Auch diesmal
gilt, es ist kein Sparhaushalt. Die wesentlichen Elemente fir den Haushalt 2026. Die ordentlichen Ertrage
betragen 46,6 Millionen. Das ist 8hnlich wie im Vorjahr. Die ordentlichen Aufwendungen sind aber mit 49,4
Millionen 1,8 Millionen Euro hoher als im Vorjahr. Das Ergebnis im Ergebnishaushalt ist minus 2,75 Millionen.
Das Ergebnis im Finanzhaushalt ist minus 2,5 Millionen. Es gibt freiwillige Leistungen von 2,93 Millionen, eine
Netto-Neuverschuldung von 2,06 Millionen. Dabei ist die Erhéhung der Kreis- und Schulumlagen um 600.000
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Euro alleine schon bereits eine enorme Belastung. Die Erhéhung der Kita-Gebihren um 5,2 Prozent per
Satzungsbeschluss reicht also auch bei weitem nicht aus. Ein kleines Fazit. Die Familie Mustermann wird mit
knapp 150 Euro mehr als im Vorjahr zur Kasse gebeten. Der Zuschussbedarf der Kinderbetreuung von
inzwischen 7,2 Millionen Euro ist mit Abstand der gréRte Kostenblock. Der Elternanteil wird bei 7,4 Prozent
liegen und somit von 33 Prozent, eigentlich eine Landesvorgabe weit, weit entfernt liegen. Als Referenz. Die
Kita-Gebuhren liefern in 2026 geplant circa 762.000 Euro. Wir hatten eben eine Unterdeckung von 7,2 Millionen.
Die fortlaufenden Tilgungen fiir Schulden liegen bei 1 Millionen Euro. Dazu kommen noch Tilgungen an das
Land Hessen von etwa 0,4 Millionen. Der Schuldenstand fiir Ende 26 wird bei 33,6 Millionen Euro liegen. Als
Referenz. Das sind bei 14.800 Einwohnern etwas mehr als 2.250 Euro Schulden pro Einwohner.

Die Lage ist also ernst. Ein Gegensteuern ist unerlasslich. Die heiligen Kiihe miissen angegangen werden.
Ohne Perspektive. So habe ich meine Rede betitelt. Der Haushalt reflektiert nicht ausreichend die absolute
Notwendigkeit, einen Sparkurs einzuschlagen. Es fehlen Impulse, wie man von den grofiten Kostenblécken
wegkommen kann. Das ist jedoch nicht nur ein Problem der Verwaltung, sondern auch der Politik. Hier werden
malgebliche Entscheidungen nicht getroffen. Was kann man andern? Was kann man angehen? Der Prifantrag
der b-now, ebenfalls der CDU, auf Ubernahme des VzF-Jugendzentrums, Anpassung des Konzepts, Aufnahme
von Gesprachen mit dem Jugendforum und Einrichtung von Platzen fur die Jugendlichen, sogenannte Chill-
Zonen, wurde inzwischen im HFA angenommen. Es hat zwar lange gedauert, aber offenbar stellt man nun fest,
dass man auch mit wenig Geld gute Arbeit leisten kann. Die Jugendlichen, das hat die Diskussion rund um den
Skaterplatz gezeigt, sind durchaus in der Lage, klare Vorstellungen und Wiinsche zu aufdern, die nicht das
Budget sprengen. Das ist ein erster Ansatz, endlich Fortschritte zu machen und bei geringeren Kosten mehr
Angebote fur die Jugendlichen zu erreichen.

Wie geht es denn weiter? Ein Haushalt ohne Perspektive kann zwar handwerklich ausreichend sein, er wird
wahrscheinlich sogar durch die Aufsicht abgenommen, aber er ignoriert die dringenden Probleme. Massiv
steigende Kosten und stagnierende Einnahmen erfordern ein Gegensteuern. Jetzt. Vor einer Kommunalwahl
sind Gebuhren oder Steuererhéhungen oder Leistungsanpassungen naturgemafl sehr unbeliebt. Das weil}
jeder. Die Wahrheit und Konsequenzen einer Nichtentscheidung, den Burgern vorzuenthalten, ist jedoch
weitaus schlimmer. Wer glaubt, dass man ohne harte und unpopuldre Entscheidungen die kommenden
Herausforderungen meistern kann, wird seine Aufgabe nicht gerecht. Das betrifft auch die Politik, deren
Entscheidungen die Verwaltung umsetzt. Die b-now kann sich diesem Vorgehen nicht anschliefen. Somit
lehnen wir als b-now den Haushalt in Summe ab. Ich wiinsche Ihnen und lhren Familien besinnliche, gesunde,
und erholsame Feiertage. Ich bedanke mich fir Ihre Aufmerksamkeit.

Fraktion Biindnis"90/Die Griinen
Fir die Fraktion Bindnis"90/Die Griinen gibt Fraktionsvorsitzende Regina Schirner die Haushaltsrede ab. Das
verwendete Redemanuskript ist wie folgt wiedergegeben:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
verehrte Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren,

Herzlichen Dank erst einmal an die Verwaltungsangestellten, die uns unsere vielen Fragen, die wir im Vorfeld
hatten, beantwortet haben, schriftlich und auch teilweise durch personliche Anwesenheit in unserer
Haushaltsklausur.

Der Haushalt 2026, er scheint ausgeglichen zu sein und wird dieses Mal auch ohne Steuererh6hungen
auskommen. Zumindest das. Allerdings wird der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von etwas Uber zwei
Millionen Euro und der Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf von etwas unter zwei Millionen Euro
festgelegt und wir mussen Kredite in Ho6he von knapp drei Millionen Euro aufnehmen. Die Stadt Neu-Anspach
hat also nach wie vor ein finanzielles Problem. Die Aussichten fiir die Folgejahre sehen auch nicht besser aus.
Eine tatsachliche Haushaltskonsolidierung liegt in weiter Ferne.

Die Grundlagen fir den Haushaltsentwurf 2026 sind die erwarteten Steuereinnahmen, die sogar von einem
Zuwachs fir die Stadt von vier Prozent bei der Einkommenssteuer und etwa 18 Prozent bei der Umsatzsteuer
ausgehen. Die Gewerbesteuer, die zu den grofiten Ertragsarten einer Kommune gehort, wird flir 2026 weiterhin
positiv geplant. Allerdings heil3t es schon, dass hier Vorsicht geboten ist und das ist auch richtig so, weil die
Gewerbesteuer starkeren Schwankungen unterliegt aufgrund von konjunkturellen Einflissen. Gebulhren fir
Wasser, Abwasser und Mull missen kostendeckend kalkuliert werden. Wir erfahren mit dem Haushaltsentwurf,
dass die Ricklagen fir Wasser und Abwasser vollstandig verbraucht sind. Das heif3t, in Zukunft wird sich eine
Gebuhrenerhdhung somit nicht vermeiden lassen. Bei den Abfallgebihren werden wir erstmal nur eine
Erhéhung im Bereich des Bioabfalls haben. Die restlichen kédnnen konstant bleiben. Aber das auch nur, weil
hier der Einsatz von noch vorhandenen Gebulhrenriicklagen die gestiegenen Kosten aufhangt.
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Mit dem Haushalt 2026 findet ein Abbau unseres Liquiditatsbestands statt. Der Ausgleich im Finanzhaushalt
kann nur noch durch den Einsatz der frei verfiigbaren Liquiditdt geschafft werden. Dies ist erlaubt, um die
Genehmigungsfahigkeit eines unausgeglichenen Haushalts herbeizuflhren. Doch jetzt schon ist klar, dass dies
mittelfristig nicht ausreichend sein wird. Kdnnen wir uns deshalb in diesem Fall erlauben, die
Erheblichkeitsgrenzen fur Wirtschaftlichkeitsberechnungen fir Investitionen so hoch anzusetzen? Eine Million
Euro fir BaumaBnahmen, Investitionen, Instandhaltungen, Instandsetzungen und auch 250.000 Euro fur
Anschaffungen?

Die Entscheidung, ob etwas gemacht oder angeschafft wird, bleibt zwar noch beim Magistrat oder der
Stadtverordnetenversammlung, aber es muss keine Berechnung, es muss kein Vergleich vorgelegt werden. Wir
denken, es stiinde uns als Stadt gut zu Gesicht, bei einem derart schlechten Ausblick fir die mittelfristige
Planung die Grenzen flir Wirtschaftlichkeitsberechnung niedriger anzusetzen und zu schauen, wo noch
Einsparungen méglich sind. Hier freuen wir uns tUber Vorschlage von der Verwaltung, denn nur dort weil® man,
wo es die Mdaglichkeiten gibt. Es mag Stadtverordnete geben, die keinen Sinn in
Wirtschaftlichkeitsberechnungen sehen, die sagen, es kostet nur Geld, bindet Personal, bringt nichts. Wir Grine
sehen dies anders. Jeder von uns handelt doch auch im privaten Bereich so. Schauen, wo bekomme ich was
am gunstigsten, was kostet mich etwas in der Anschaffung bzw. Ausfiihrung, welche Folgekosten habe ich.
Langfristig gesehen, lasst sich dadurch namlich durchaus etwas sparen durch solche Betrachtungen und
Berechnungen. AuBerdem muss nach der Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Hessen zwingend eine
Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen werden, bevor Investitionen, Instandhaltungs- oder
Instandsetzungsmalinahmen gréReren Ausmalies getatigt werden. Unsere Aufgabe ist es, Sachen kritisch zu
hinterfragen, auf Umstande hinzuweisen, die besondere Beachtung finden sollten. Es ist nicht unsere Aufgabe,
zu allem Ja und Amen zu sagen. Der Antrag, unser Antrag auf Herabsetzung der Grenzen, wurde im HFA
abgelehnt, deshalb stellen wir ihn heute nochmal.

Nach wie vor bekommen wir als Stadt Aufgaben ,von oben® auferlegt, die zu Pflichtaufgaben werden, ohne dass
wir dafuir auch nur im Entferntesten mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Fur eine Kommune ist vieles
kaum noch zu bewaltigen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben zwar dank der Unternehmen bei uns in der
Stadt gute Gewerbesteuereinnahmen, davon bleiben uns aber wegen der hohen Kreis- und Schulumlagen nicht
einmal die Halfte librig, sondern ca. 60% gehen an den Kreis. AuRerdem wurde die Kreis- und Schulumlage
erhdht und Landesmittel wurden gekiirzt. Da mutet es im Ubrigen schon merkwiirdig an, dass sich die
Landesregierung bristet, aus dem Sondervermdgen, ,Infrastruktur und Klimaneutralitdt® des Bundes von
insgesamt 7,4 Milliarden, die das Land Hessen bekommt, ,deutlich mehr* als die Halfte an die Kommunen
verteilt. Fir Neu-Anspach heift deutlich mehr rund 370.000 Euro. Wenn man allerdings vorher weniger verteilt,
ist das kein deutlich mehr, sondern ein deutlich weniger.

Bereits mit dem Haushalt 2023 hatten wir 78.000 Euro fir einen Energieeffizienzberater eingestellt, fur den wir
Foérdermittel in Hohe von 90% bekommen hatten. Wir hatten also mit dem Haushalt 2023 einen Beschluss
gefasst, einen Energieberater zu engagieren. Was ist daraus geworden? Nichts. Es ist nichts umgesetzt worden.
Gespart wird dadurch allerdings nichts. Im Gegenteil, Geld geht uns verloren. Und jetzt sollen wir
scheibchenweise Geld flr eine neue Liftungsanlage im Birgerhaus zur Verfligung stellen. 200.000 Euro fir
das Untergeschoss in 2026, 300.000 fir das Erdgeschoss in 2027. Eine halbe Million Euro, ohne dass damit
eine tatsachliche oder gar energetische Sanierung des Blirgerhauses vorgenommen wirde. Vor kurzem haben
wir auch schon vom Burgermeister erfahren, dass in den kommenden Jahren Investitionen von rund 800.000
Euro fir das Burgerhaus anstehen werden. Eine Konzepterstellung fiir eine nachhaltige Sanierung ist hier in
unseren Augen nun zwingend erforderlich und daflr wollten wir gerne Mittel eingestellt wissen, was im HFA
auch abgelehnt wurde.

Im Laufe der letzten Monate haben wir immer wieder feststellen missen, dass es in einigen Bereichen zu wenig
Mitarbeitende gibt, um all die anstehenden umfangreichen Arbeiten erledigen zu kénnen. Die Mitarbeitenden,
die da sind, machen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung sehr viele Uberstunden, nehmen sogar zum Teil ihren
Urlaub nicht. Der Birgermeister hat in den Haushaltsberatungen angekiindigt, am Stellenplan nicht ritteln zu
wollen, weil kein Geld zur Verfiigung steht. Auf der einen Seite mag das ja richtig sein, allerdings steht unseren
Mitarbeitenden in der Verwaltung ihr Urlaub zu und auch Uberstunden sollten auf ein Minimum beschrankt sein.
Pausen, Wochenenden, Urlaube sind dringend notwendig, denn nur wer sich regelmafig erholt, bleibt gesund
und kann auch die vollstandige Leistung abrufen. Im o6ffentlichen Dienst missen fir nicht genommene
Urlaubstage und angesammelte Uberstunden Riickstellungen gebildet werden. Riickstellungen, die das
Bruttoentgelt und die Arbeitgeberanteile am Sozialversicherungsbeitrag abdecken, also den Betrag, den die
Mitarbeitenden erhalten hatten, wenn sie ihren Urlaub genommen und Uberstunden bezahlt bekommen hatten.
Solche Rickstellungen belasten den stadtischen Haushalt erheblich. Sie belasten den Ergebnishaushalt, binden
liquide Mittel und Tarifsteigerungen wirden die Kosten noch steigen lassen. Die Belastung wiirde noch weiter
ansteigen.
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Gezielte Personalpolitik, eine gute Personalplanung, ein Personalkonzept, ist hier wichtig, um solche Altlasten
zu reduzieren bzw. am besten ganz zu vermeiden. Der Haushalt 2026 sieht fur solche Ruckstellungen eine
Summe von 607.400 Euro vor. Diesen Betrag muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dafur kdnnten
einige neue Leute eingestellt werden und unsere aktuellen Mitarbeitenden deutlich entlastet werden. Andert
sich nichts an der personellen Ausstattung wird sich an der Gesamtsituation nicht gro® was dndern. Man geht
auch nicht davon aus, denn im Haushaltsentwurf bleibt der Betrag von 607.000 Euro auch am Jahresende 2026
stehen. Hier muss sich dringend etwas andern. Der Arbeitgeber und hiermit die Stadt Neu-Anspach hat auch
eine Flrsorgepflicht gegeniber ihren Mitarbeitenden, die ja gute Arbeit liefern und dies auch weiterhin tun sollen.
Leider lief unser Hinweis im HFA, dass gerade auch im Bauamt in Anbetracht der vielen anstehenden gréeren
Projekte auch in Sachen Klimaschutz zusatzliches Personal nétig ware, ins Leere.

Bedauerlich ist flr uns natrlich, dass wir nach wie vor fir das kommende Jahr und wie es aussieht auch fiir die
folgenden Jahre null Spielraum fiir sogenannte freiwillige Leistungen haben, die nattirlich begriiRenswert waren.
Unser Fazit, auch wenn uns die Entscheidung nicht ganz leicht gefallen ist, wir kdnnen dem Haushalt 2026 in
der Form nicht zustimmen.

Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir Griine kuscheln nicht mit anderen Fraktionen, wie uns
manchmal vorgeworfen wird. Allerdings reden wir miteinander, tauschen uns aus und versuchen, konstruktiv,
sachlich und themenbezogen zusammenzuarbeiten. Das klappt mal mit den einen besser, mal mit den anderen.
Was, wie und mit wem entscheiden wir allerdings immer noch selbst. Damit sind wir bislang sehr gut gefahren
und hoffen auch, dass das in Zukunft weiterhin so klappt. In diesem Sinne wiinschen wir uns weiterhin eine gute
Zusammenarbeit mit allen. Ich bedanke mich fir Ihre Aufmerksamkeit und winsche Ihnen allen frohe
Weihnachtsfeiertage und fiir 2026 alles Gute. Vielen Dank.

FDP-Stadtverordneter Stefan Ziegele
Das verwendete Redemanuskript ist wie folgt wiedergegeben:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

sehr geehrter Burgermeister,

liebe Kolleginnen und Kollegen aus Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltung,
sehr geehrte Vertreter und Vertreterinnen der Presse,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

der Haushalt 2026 steht unter Bedingungen, die sich in den letzten Jahren grundlegend verandert haben.
Strukturelle Verschiebungen haben den finanziellen Spielraum der Stadt Neu-Anspach verkleinert. Lange Zeit
wurde argumentiert, wir hatten kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Diese Unterscheidung greift
heute nicht mehr. Wir haben inzwischen beides. Eine schwachelnde Einnahmeseite und eine Ausgabenseite,
die sich auffallend schwer tut, darauf zu reagieren. Anders gesagt, die Realitat hat sich geandert, der Haushalt
leider noch nicht.

Die Fakten sind eindeutig. Zum zweiten Mal in Folge sinken die Gewerbesteuereinnahmen gegeniiber 2024 um
Uber zwei Millionen Euro. Ebenfalls zum zweiten Mal sinken die Schlisselzuweisungen. Das ist auch vorher
angesprochen worden, heute schon. Wenn man die zwei Jahre anguckt, sind es auch hier tGber zwei Millionen
Euro. Gleichzeitig steigen die Umlagen an Gemeindeverbande mit einer Mehrbelastung von auch Uber zwei
Millionen Euro. Allein aufgrund dieser drei Positionen hat sich die Haushaltslage in den letzten beiden Jahren
um rund sechs bis sieben Millionen Euro verschlechtert, also sehr dramatisch. Dazu kommen neue
Pflichtaufgaben, die nicht hier vor Ort beschlossen wurden, aber hier bezahlt werden missen.

Ein eindrucksvolles Beispiel ist der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Fur Neu-
Anspach bedeutet dies Investitionen von 2,8 Millionen Euro tber die kommenden Jahre. Ohne rechtzeitige
Einbindung in den Planungsprozess, ohne eigenen Gestaltungsspielraum und ohne Kenntnis des gesamten
Investitionsvolumens. Wer bestellt, bezahlt. Dieser Satz ist durchaus eine wiinschenswerte Wahrheit. Aus der
kommunalen Realitat scheint er sich aber langsam zu verabschieden. Vielleicht wird diese Wahrheit ersetzt
durch ,den Letzten beiRen die Hunde“. Bedauerlicherweise kein Einzelfall, sondern Ausdruck eines
systematischen Problems. Die Kommunen werden immer mehr zum Vollzugsorgan Ubergeordneter
Entscheidungen. Und Haushalte in Neu-Anspach sind bereits traditionell sehr angespannt. Ich erinnere an
dieser Stelle nur an die Erhéhung des Grundsteuerhebesatzes auf 1050 Prozent im vergangenen Jahr. Ein
Wert, mit dem sich Neu-Anspach einen unrihmlichen vierten Platz unter den Hochtaunus-Kommunen gesichert
hat. Wenigstens wurde auf eine Wiederholung dieses Dramas dieses Jahr verzichtet.

Aus liberaler Sicht ist klar, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung l&sst sich nicht durch immer neue
Belastungen der Burger erreichen. Sie erfordert Ausgabendisziplin, Prioritdtensetzung und den Mut, auch Dinge
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nicht zu tun. Genau an dieser Stelle bleibt der Haushalt 2026 hinter dem Notwendigen zuriick. In der
Haushaltsklausur des HFA haben sich Gelegenheiten geboten, strukturelle Einsparungen auf den Weg zu
bringen. Wir haben viel davon gehdrt heute. Vorschlage lagen genligend vor, Ablehnungen auch. Man kann das
damit begriinden, dass Bewahrtes nicht leichtfertig aufgegeben werden soll. Man kann es aber auch als das
bezeichnen, was sich durch diesen Haushalt zieht. Eine gewisse leidenschaftslose Lethargie. Wenn es darum
geht, Ausgaben an eine neue Einnahmerealitdt anzupassen. Selbst kurzfristige Entlastungen wie die
Verschiebung der ersten Rate fiir das Betreuungszentrum nach 2027 werden nicht zur Konsolidierung genutzt,
sondern umgehend wieder durch neue Ausgaben kompensiert. Das ist kein Sparen, das ist Ausgeben. Als gabe
es kein Morgen. Und geradezu fatal im Hinblick auf ein noch problematischeres Haushaltsjahr 2027, auch das
haben wir heute sehr haufig gehoért, es kommt.

Positiv mochte ich dennoch zwei Beispiele hervorheben. Nicht nur immer draufhauen. Erstens die sehr gute
Neugestaltung der Vertrage mit den freien Tragern im Kindergartenbereich. Hier hat die Stadt auch nach vielen
Jahren, nach vielen Diskussionen vorbildliches geleistet. Sie hat die Vertrage im Juni des letzten Jahres
vorgelegt, dass es sich heute noch immer rauszoégert, ist sicherlich nicht die Schuld der Stadt. Diese Vertrage
eréffnen Uberfalliges Einsparpotenzial. Wir hdrten von den sieben Millionen, dass es nun auch konsequent
umzusetzen gilt. Konsequent und nicht mehr weiter diskutieren. Und zweitens neue Ansatze einer sinnvollen
interkommunalen Zusammenarbeit, beispielsweise im digitalen Bereich, wo echte Synergien realistisch sind,
weil Software bekanntlich nicht mehr neu erfunden werden muss. Aber bei allem Respekt, zwei Lichtblicke
reichen nicht aus, wenn die Struktur nicht stimmt. Was fehlt, ist ein klar erkennbarer Sparwille und auch eine
starke gemeinsame Haltung der Kommunen gegeniber Kreis, Land und Bund, wenn es um die Wahrung der
kommunalen Selbststandigkeit geht.

Die FDP steht fur solide Finanzen, fir generationengerechte Haushaltsfiihrung und fiir einen Staat, der sorgfaltig
mit dem Geld der Burger umgeht. Man kann einen Haushalt verwalten. Man kann ihn fortschreiben. Man kann
ihn auch durchwinken. Man kann ihn aber auch gestalten. Der Haushalt 2026 ist vieles, gestaltend ist er nicht.
Er ist, wie schon gesagt, ein Haushalt ohne Perspektive. Deshalb wird die FDP ihm heute nicht zustimmen.
Sehr verehrte Damen und Herren, wir ndhern uns dem Ende dieser Legislaturperiode und ich méchte es nicht
versdumen, meinen Parlamentskollegen und Kolleginnen, den Magistratsmitgliedern sowie der gesamten
Verwaltung ein herzliches Dankeschon fiir die gute Zusammenarbeit wahrend dieser Zeit auszusprechen. Ich
winsche lhnen allen hier im Raum und lhren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und das allerbeste fiir
das neue Jahr. Vielen Dank fir lhre Aufmerksamekeit.

FWG-UBN-Fraktion
Fir die FWG-UBN-Fraktion gibt Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Fleischer die Haushaltsrede ab. Das
verwendete Redemanuskript ist wie folgt wiedergegeben:

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir stehen heute erneut vor einer Aufgabe, die jedes Jahr schwieriger wird und die uns als politische
Vertreterinnen und Vertreter mehr denn je fordert. Ein Haushalt, der die Zukunft unserer Stadt pragt. Ein
Haushalt, der zeigen muss, wie ernst wir es meinen mit Verantwortung, Nachhaltigkeit und einer verlasslichen
kommunalen Finanzpolitik.

Es ist uns gelungen, einen genehmigungsfahigen Haushalt fir das Jahr 2026 vorzulegen, dem die FWG-UBN
zustimmen wird. Doch ebenso missen wir festhalten, dass der Weg dorthin nicht leicht war. Vielleicht war es
sogar einer der schwierigsten der vergangenen Jahre. Der Ergebnishaushalt weist ein Defizit von rund 2,2
Millionen Euro aus. Ein Fehlbetrag, wie wir ihn schon lange nicht mehr hinnehmen mussten. Und deshalb ist es
wichtig, dass wir hier offen und ehrlich sind. Wir kdnnen die Augen nicht davor verschlieRen, dass wir
zunehmend an finanzielle Grenzen stoRen. Die Verwaltung und der Magistrat haben bereits friihzeitig reagiert.
Rund 1,1 Millionen Euro wurden bei den Sach- und Dienstleistungen eingespart. Weitere 1,1 Millionen bei den
Investitionen. Das sind deutliche Sparmaflinahmen und sie waren notwendig, um Uberhaupt in die Nahe eines
genehmigungspflichtigen Haushalts zu kommen. Trotzdem mussten wir Riicklagen einsetzen. Und auch wenn
Rucklagen genau fiir solche Situationen da sind, wissen wir alle, sie sind endlich. Immerhin konnten wir dadurch
eine Anhebung der Hebesatze vermeiden. Das ist eine Entscheidung, die viele Burgerinnen und Burger zu
schatzen wissen. Gerade in Zeiten, in denen die Menschen ohnehin steigende Kosten an allen Ecken und
Enden spuren.

Doch die Ursache fiir diese finanzielle Schieflage liegt nicht nur bei uns. Die weltpolitische Lage ist seit Jahren

instabil. Der Krieg in der Ukraine, wirtschaftliche Schwankungen, steigende Energiepreise, all das hat
Auswirkungen auf kommunale Haushalte. Gleichzeitig steigen die Pflichtausgaben, besonders im Sozialbereich
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und unsere Einnahmen sinken, weil hohe Steuerertrage der Vorjahre die Schlisselzuweisung reduzieren. Allein
die Kreis- und Schulumlagen steigen um rund 600.000 Euro. Das sind enorme Summen fiir eine Stadt in unserer
GroBe. Trotz allem bleibt eine Tatsache bestehen. Wir haben in Neu-Anspach ein strukturelles
Ausgabenproblem. Dieses Problem ist nicht Gber Nacht entstanden und es wird auch nicht innerhalb eines
Jahres verschwinden. Aber wir kdnnen und wir missen etwas dagegen tun. In der Haushaltsklausur hat sich
gezeigt, wie schwierig es ist, in den Produktbereichen Positionen zu identifizieren, die wir guten Gewissens
streichen konnen. Viele Ablaufe kennen wir nicht im Detail. Wir wissen nicht immer genau, welche Posten
zwingend erforderlich sind und welche eher freiwilliger Natur. Deshalb sollten wir ernsthaft dariiber sprechen,
ob pauschale Kirzungen, wie sie in dem Bereich der Kindergartenzuschisse praktiziert werden, ein Weg sein
kénnen, um die strukturelle Ausgabenlast zu reduzieren.

Ein Blick auf unsere Personalaufwendung zeigt ebenfalls, wie herausfordernd die Lage ist. EIf Millionen Euro,
rund 22 Prozent unserer Gesamtausgaben, entfallen auf Personal. Natlrlich wissen wir, dass eine Stadt gut
ausgebildete und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Ohne sie geht nichts. Aber gleichzeitig
mussen wir verantwortungsvoll fragen, kdnnen wir uns zuséatzliche Stellen leisten. Eine halbe Stelle fur den
Umweltranger, der Vorschlag eines zusétzlichen Juristen. Das alles klingt fachlich nachvollziehbar. Aber ist es
in unserer aktuellen Situation auch finanziell vertretbar? Sehr deutlich sichtbar ist auch der Bereich der
Kinderbetreuung, in denen wir 7,2 Millionen Euro Zuschiisse investieren. Kinder sind und bleiben die Zukunft
unserer Stadt. Und jeder Euro, den wir in ihre Betreuung und Bildung stecken, ist gut investiertes Geld. Doch
wir missen dariber sprechen dirfen, wie wir diesen Bereich langfristig finanzierbar halten, ohne Qualitat
einzublRen. Eine ehrliche Diskussion darlber ist kein Angriff auf Familien. Im Gegenteil, es ist ein Ausdruck
von Verantwortung, damit die Angebote, die wir haben, nicht irgendwann auf der Kippe stehen. Ein ahnliches
Bild zeigt sich bei den freiwilligen Leistungen. Knapp drei Millionen Euro flieRen hier hinein. Leistungen, die
unsere Stadt Neu-Anspach lebens- und liebenswert machen, die Vereine starken und das gesellschaftliche
Miteinander férdern. Aber auch hier missen wir prifen, was wir uns leisten kénnen und wo wir Prioritaten setzen.

Ein Thema, das mir besonders wichtig ist, sind die Férderprogramme. Férderungen kénnen ein grofer Gewinn
sein, wie der Zuschuss von rund 927.000 Euro flir das Waldschwimmbad. Dort war klar, der Neubau war
notwendig. Die Férderung hat uns entlastet und unterstitzt. Aber es gibt auch Férderungen, die auf den ersten
Blick attraktiv erscheinen, langfristig aber hohe Folgekosten verursachen. Das Projekt ,Stadtgriin, artenreich
und vielfaltig ist hierfir ein gutes Beispiel. Genau bei solchen Programmen missen wir kinftig genauer
hinschauen. Denn Fordergeld ist nicht ,geschenktes Geld“. Es bindet uns oft Gber Jahre und das muss
beriicksichtigt werden. Ein friiherer Blrgermeister hat einmal gesagt, noch eine Férderung und wir sind pleite.
Vielleicht Gbertrieben, ja, aber es ist ein Satz, der wachruttelt. Ein Satz, der sagt, priifen wir genauer, bevor wir
zusagen. Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, einen genehmigungsfahigen Haushalt aufzustellen. Und solange
wir weiter einfach nur reagieren, statt zu gestalten, werden die Herausforderungen nicht kleiner. Wir miissen
den Mut haben, Neu-Anspach wieder finanziell handlungsfahig zu machen. Nicht durch radikale Schnitte, aber
durch kluge Entscheidungen, verantwortungsvolle Abwagungen und den Willen gemeinsam Prioritdten zu
setzen.

Die kommunale Beratungs- und Unterstitzungsstelle des hessischen Rechnungshofes hat uns hierzu einen
wertvollen Hinweis gegeben. Einnahmen wie die Grundsteuer B oder die Kindergartenbeitrage lieber in
regelmaBigen kleinen Schritten anheben, statt nach langen Pausen grofte Spriinge machen zu missen. Diese
Empfehlung sollten wir ernsthaft prifen. Sie schafft Planbarkeit flir uns und fiir die Blirgerinnen und Birger.
Bevor ich zum Ende komme, mdchte ich eins sagen. Politik und Verwaltung sitzen hier im selben Boot. Wir alle
wollen eine starke Stadt, eine lebenswerte Stadt, eine finanziell gesunde Stadt. Und wir alle missen dazu
beitragen. Deshalb danke ich der Verwaltung, insbesondere der Kdmmerei, fur die enorme und oft unsichtbare
Arbeit an diesem Haushalt. Ohne sie ware das alles nicht mdglich. Zum Schluss wunsche ich lhnen und allen
Menschen in unserer Stadt ein friedliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem
Gesundheit, Mut und Zuversicht. Vielen Dank.

Der Vorsitzende wiederholt geschaftsleitend die drei Antrage der Fraktion Bindnis'90/Die Griinen. Diese
werden zuerst zur Abstimmung gestellt.

1) Einstellung von 78.000 Euro fir die Instandhaltung des Birgerhauses, konkret flir einen
Energieeffizienzberater fir die stadtischen Liegenschaften, sowie die Anforderung von entsprechenden
Fordergeldern. Bis das Ergebnis dazu vorliegt und in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt wurde, wird
ein Sperrvermerk auf die im Produkt 57302 Birgerhaus eingestellten 200.000 Euro Konzeptumstellung sowie
auf die 300.000 Euro im Haushalt 2027 gesetzt.

2) Zum Investitionsprogramm, konkret zum Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach, die Schaffung der
Auszahlungsvoraussetzungen (bis 30.06.2026) fur die Beantragung der Férdermittel (i.d.R. bis 30.09.2026). Bis
zum voraussichtlichen Bau in 2027 soll baldmdglichst eine kostengunstige Lésung fur die Unterbringung der
entsprechenden Fahrzeuge in einem Gesprach mit der Feuerwehr gefunden werden.
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3) Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Erheblichkeitsgrenzen flir BaumalRnahmen von 1.000.000
Euro auf 250.000 Euro und flr Anschaffungsmafinahmen von 250.000 Euro auf 50.000 Euro zu reduzieren.

CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrike Bolz beantragt eine Sitzungsunterbrechung.
Die Sitzung wird nach 5 Minuten Unterbrechung fortgesetzt.

Der Vorsitzende stellt nochmal klar, dass er zunachst tber die drei Antréage der Fraktion Biindnis"90/Die Griinen
abstimmen Iasst, dann folgt das Investitionsprogramm. Der Beschluss Uber das
Haushaltskonsolidierungskonzept kann entfallen. AbschlieRend folgt die namentliche Abstimmung Uber den
Beschluss der Haushaltssatzung.

Beschliisse:

Die Stadtverordnetenversammlung beschlie3t die Wiedereinstellung von 78.000 Euro (wie im Haushalt 2023)
fur die Instandhaltung des Birgerhauses, konkret fir einen Energieeffizienzberater fir die stadtischen
Liegenschaften, sowie die Anforderung von entsprechenden Férdergeldern. Bis das Ergebnis dazu vorliegt und
in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt wurde, wird ein Sperrvermerk auf die im Produkt 57302
Blrgerhaus eingestellten 200.000 Euro Konzeptumstellung sowie auf die 300.000 Euro im Haushalt 2027
gesetzt.

Beratungsergebnis: 32 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t zum Investitionsprogramm, konkret zur Investitionsnummer 126-
13, Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach, die Schaffung der Auszahlungsvoraussetzungen (bis
30.06.2026) fur die Beantragung der Férdermittel (i.d.R. bis 30.09.2026). Bis zum voraussichtlichen Bau in 2027
soll baldmdoglichst eine kostenglinstige Lésung fur die Unterbringung der entsprechenden Fahrzeuge in einem
Gesprach mit der Feuerwehr gefunden werden.
Beratungsergebnis: 31 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)
Die Stadtverordnetenversammlung lehnt es ab, in der Budgetierungsrichtlinie unter Punkt 3.3.
Wirtschaftlichkeitsberechnung, die Erheblichkeitsgrenzen fiir Baumalnahmen von 1.000.000 Euro auf 250.000
Euro und fiir AnschaffungsmafRnahmen von 250.000 Euro auf 50.000 Euro zu reduzieren.
Beratungsergebnis: 16 Ja-Stimme(n), 14 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)
Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t das Investitionsprogramm 2026 — 2029 gem. § 101 Abs. 3 HGO
inklusive der Anderungsliste der Verwaltung nach der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.
Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimme(n), 15 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)
Die Stadtverordnetenversammlung beschlief3t aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBI. | 2005 S. 142), zuletzt geandert durch Gesetz
vom 01.04.2025 (GVBI. 2025, Nr. 24), folgende Haushaltssatzung 2026 inklusive des Ergebnishaushaltes, des
Finanzhaushaltes, der Teilhaushalte, des Stellenplans inklusive der Anderungsliste der Verwaltung nach der
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses:

Haushaltssatzung

der Stadt Neu-Anspach
fiir das Haushaltsjahr 2026

§1
Der Haushaltsplan fiir das Haushaltsjahr 2026 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis
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mit dem Gesamtbetrag der Ertrage auf -47.124.177 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 49.401.496 EUR
mit einem Saldo von 2.277.319 EUR
im aul3erordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Ertréage auf 0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR
mit einem Saldo von 0 EUR
mit einem Fehlbedarf von 2.277.319 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstitigkeit auf -278.984 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstatigkeit auf 3.250.323 EUR
Auszahlungen aus Investitionstatigkeit auf -6.169.229 EUR
mit einem Saldo von -2.918.906 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf 2.961.344 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit auf -1.721.047 EUR
mit einem Saldo von 1.240.297 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von -1.957.593 EUR
festgesetzt.
§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im jeweiligen Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsférderungsmaflinahmen erforderlich ist, wird auf

2.961.344 EUR
festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermachtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen
in kiinftigen Jahren fur Investitionen und Investitionsférderungsmaflinahmen wird auf

2.929.500 EUR
festgesetzt.
§4

Der Hochstbetrag der Liquiditatskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in
Anspruch genommen werden dirfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§5
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Bei den Steuersatzen fur die Gemeindesteuern gilt die beschlossene Hebesatzsatzung.

Die Steuersatze betragen demnach:

1. Grundsteuer

a) fur land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 405 v.H.

b) fir Grundstiicke (Grundsteuer B) 1.050 v.H.

davon Generationenbeitrag 510 v.H.

2. Gewerbesteuer 380 v.H.
§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2025 beschlossene
Stellenplan.

Die Bindung der Planstellen an die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte wird im Stellenplan aufgehoben, um
der Verwaltung durch einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter eine rationellere Gestaltung des Arbeitsablaufes zu
ermdglichen.

a)

b)

§8

Uber- und auRerplanmaRige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dirfen ohne weiteres
geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere fir die
Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der Kkalkulatorischen Kosten, die Verwendung
zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden (ber- und aufierplanmafligen
Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.

Uber die Leistung der ibrigen iber- und auRerplanmaRigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.

Bei UberplanmaRigen und auferplanmafigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem
maximalen Uberschreitungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zustéandig. Ansonsten muss die
Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und
Finanzausschuss, eingeholt werden.

Um die Zielsetzung der Budgetierung nicht zu gefahrden, bleiben Deckungskreise von den
vorstehenden Festlegungen unberihrt.

§9

Es gelten folgende Sperrvermerke im Ergebnishaushalt:

573020 Betrieb Blrgerhaus
aufzuheben durch die Stadtverordnetenversammlung

Es gelten folgende Sperrvermerke im Investitionsprogramm:

126-13 Anbau von 2 Fahrzeughallen FFW Anspach
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss

424-02-3 Techn. Ausstatt. Waldschwimmbad
aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss
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Beratungsergebnis: 17 Ja-Stimme(n), 15 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

5. Mitteilungen des Magistrats

5.1 Verkauf BahnhofstraRe 27
Vorlage: 245/2025

Beschluss:

Die Verwaltung teilt mit, dass sich der Kaufer fir die Liegenschaft Bahnhofstralle 27 geandert hat. Der Kaufer
md&chte anonym bleiben.

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kaufpreis bleibt unverandert. Die Protokollierung ist
fur Anfang Dezember vorgesehen.

5.2 Projekt "Arbeit und Leben in Neu-Anspach” nicht bewilligt
Vorlage: 246/2025

Mitteilung:

Mit der Vorlage 122/2025 stellte die Verwaltung ein Projekt im Rahmen des Fdrderprogramms ,Impulse der
Arbeitsmarktpolitik (IdeA) des Europaischen Sozialfonds (ESF) vor. Es richtet sich an Erwerbslose und von
Erwerbslosigkeit bedrohte Menschen. Eine Kooperationsvereinbarung ,Arbeit und Leben in Neu-Anspach® mit
der Starthilfe Hochtaunus e. V. wurde geschlossen. Diese kommt nun nicht zum Tragen, da die Férderung des
Projektes abgelehnt wurde. Der Auszug aus dem Schreiben der WI Bank lautet wie folgt:

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fiur lhr Interesse zum Foérderaufruf 2025 im Férderprogramm "Impulse der Arbeitsmarktpolitik
(IdeA)". Wir bedauern lhnen mitteilen zu mussen, dass lhr Antrag fir das o. g. Projekt nicht zur Bewilligung
vorgeschlagen wurde.

Da das diesjahrige Antragsvolumen die verfligbaren finanziellen Mittel fir das Programm IdeA insgesamt
deutlich Uberstieg, musste eine intensive qualitative Bewertung und Priorisierung der eingereichten Projekte
vorgenommen werden.

Aus diesem Grund haben wir lhren Antrag aus der Bearbeitung genommen. Sie kénnen sich gerne bei Interesse
an dem nachsten Férderaufruf IdeA im Sommer 2026 beteiligen. In diesem Fall kdnnen Sie gerne, im Vorfeld
der geplanten Antragstellung, Kontakt mit uns aufnehmen.

5.3 Auslanderbeirat - Riicktritt Eila Misselwitz, Antritt
Vorlage: 247/2025

Mitteilung:

Im September 2025 ist Frau Eila Misselwitz mit sofortiger Wirkung als Vorsitzende und Mitglied des
Auslanderbeirates zuriick getreten. Wir danken Frau Misselwitz fir lhren Einsatz und das Engagement im
Gremium. Sie hat unter anderem das internationale Frauenfriihstlick an jedem ersten Freitag im Monat im Café
Hartel ins Leben gerufen und damit Mittern und Kindern eine Plattforum fir den persénlichen Austausch
geboten.
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Die Nachfolge tritt Frau Rana Fattouh an, die als Nachrickerin bereits 2021 gewahlt wurde und nun aktiv wird.
Sie wird zunachst als Mitglied in den Auslanderbeirat riicken. Der Vorsitz soll wahrend der Sitzung am
27.11.2025 neu gewahlt werden.

Die nachste Wahl des Auslanderbeirates findet zusammen mit der Kommunalwahl am 15.03.2026 statt. Die
Kandidatensuche hat begonnen und die Wahlliste wird aufgestellt.

5.4 Kindertagesstitte Hausener Rappelkiste
Wasserschaden im Bereich der Kleinkindgruppen

Vorlage: 250/2025

Mitteilung:

In der Kindertagesstatte Hausener Rappelkiste wurde am 23.10.2025 im Bereich der Kleinkindgruppen ,Gras-
hiapfer® und ,Glihwirmchen® ein Wasserschaden in der Bringzeit festgestellt, bei dem Wasser aus den
Kindertoiletten bis in den Flur sowie die Gruppen- und Schlafrdume lief. Somit waren der Boden, teilweise die
Waénde sowie Mdbel betroffen. Ein besonderer Dank gilt hier den Mitarbeitenden und den Eltern, die durch ihr
Eingreifen und tatkraftige Unterstitzung ein groReres Ausbreiten verhindert haben.

Nach erfolgten notwendigen Erdarbeiten im Auenbereich fand am 18.11.2025 in der Kita ein Termin statt, an
dem auch ein Vertreter des von der Versicherung beauftragten Sachverstandigenbiiros teilgenommen hat.
Dieser wurde von der Versicherung beauftragt, den entstandenen Schaden fachtechnisch zu begleiten. Es hat
sich in diesem Termin bestatigt, dass die Bdden und teilweise auch die Wande von dem Wasserschaden
betroffen sind. Um die Schaden zu beheben, wird der gesamte Bodenaufbau entfernt und die Wande teilweise
geodffnet. Im Anschluss missen Trocknungsgerate aufgestellt werden. Diese Malihahmen werden voraus-
sichtlich bis Weihnachten andauern. Danach wird der Boden- und Wandaufbau erfolgen. Auch hier sind dann
zeitaufwendige Trocknungsarbeiten, insbesondere im Bereich des Estrichs, notwendig.

Nach heutigem Stand rechnen wir damit, dass der Betrieb in den betroffenen Rdumen erst Mitte bis Ende Marz
wieder aufgenommen werden kann.

Damit die notwendigen Arbeiten durchgefihrt werden kdnnen, mussten die betroffenen Bereiche fiir die
ausfihrenden Firmen zuganglich sein. Aus diesem Grund war es notwendig, die Gruppen ,Grashipfer® und
,Glihwirmchen“ ab Montag, 03.11.2025, in andere Raumlichkeiten der Kita umzuziehen bzw. zwei Kleinkind-
gruppen zusammen zu legen. Die Fachaufsicht beim Hochtaunuskreis wurde hieriiber informiert.

Die auszufihrenden MaRnahmen sind leider umfangreicher als zunachst angenommen. Wir sind jedoch zuver-
sichtlich, dass durch diese griindlichen Arbeiten sichergestellt wird, dass der Betrieb in den betroffenen Raumen
anschliellend wieder reibungslos aufgenommen werden kann.

Die Verwaltung, die Kita-Leitung und der Elternbeirat stehen in engem Austausch. Die Eltern werden regelmafig
auf dem Laufenden gehalten. Durch die erforderlichen MalRnahmen kénnen allerdings frihestens erst ab April
2026 wieder neue Kleinkinder aufgenommen werden.

6. Liste offener Punkte / Beschlusskontrolle
7. Anfragen und Anregungen
8. Sonstige Anfragen und Anregungen

Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Herr Holger Bellino, dankt den Stadtverordneten nicht nur
fur die heutige intensive Beratung des Haushaltsplans, sondern — dies sage er auch gerne den Zuschauern
noch einmal — alle Fraktionen, unabhangig wie sie sich hier jetzt positioniert haben, haben sich sehr intensiv
tagelang mit diesem Haushaltswerk befasst und haben auch das ganze Jahr Uber im Sinne der Stadt mit
unterschiedlichen Positionierungen fir Neu-Anspach gearbeitet. Dafir mdchte er sich bei allen
Stadtverordneten, die das ehrenamtlich machen, sehr herzlich bedanken.
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Alle, die da mitgewirkt haben Uber das ganze Jahr inklusive Magistrat und die, die auch die Sitzung dienstlich
bekleiden, die Vertreterin von der Taunus-Zeitung, sind herzlich eingeladen, noch zu einem kleinen
Weihnachtsimbiss im kleinen Saal. Er wiinscht allen eine gesegnete Weihnachtszeit, einen guten Ubergang in
das Jahr 2026 und bei allem, was einen im néchsten Jahr erwartet, ein glickliches Handchen. Er schlief3t die
Sitzung um 22:33 Uhr.

Holger Bellino Mathias Schnorr

Vorsitzender der Schriftfhrer
Stadtverordnetenversammlung

37



	Dokumente
	Öffentliche Niederschrift 18.12.2025 Stadtverordnetenversammlung  (exportiert: 04.02.2026)


